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A. Prüfungsauftrag 

 

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main vom 

16. Juli 2015 wurde ich zum Abschlussprüfer des 

 
Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach, 

Offenbach am Main, 

 

(im Folgenden auch "Eigenbetrieb" oder „EKO“ genannt) 

 

für das Wirtschaftsjahr 2015 gewählt. Die Betriebsleitung hat mich aufgrund dieses Beschlusses 

beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung 

und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen und über das 

Ergebnis der Prüfung im gesetzlichen Umfang zu berichten. Den Auftrag habe ich schriftlich be-

stätigt.  
 

Gemäß § 22 EigBGes ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften gelten-

den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Gleichzeitig mit 

dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen (§ 26 EigBGes).  

 

Der Eigenbetrieb ist nach § 17 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V.m. § 27 Abs. 2 EigBGes verpflich-

tet, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht nach §§ 316 ff. HGB prüfen zu lassen.  

 

Die Pflicht zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergibt sich aus § 27 Abs. 2 

Satz 2 EigBGes Hessen. Über die Prüfung ist schriftlich in entsprechender Anwendung des § 53 

Abs. 1 Nr. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu berichten. 

 

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49 und 

53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer entgegen. Ich bestätige gemäß 

§ 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur 

Unabhängigkeit beachtet habe.  

 

Die Prüfung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland e.V. festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprü-

fungen, wie sie in den Prüfungsstandards PS 200 und 201 bzw. in ergänzenden IDW Prüfungs-

standards niedergelegt sind. Über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet dieser Bericht, der nach 
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den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des 

Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 450) erstellt wurde. 

 

Ich habe zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage VI beigefügt ist. 

Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu 

den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2015 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen. 

 
Die Prüfungsarbeiten habe ich im März 2016 in den Geschäftsräumen der ESO Stadtservice 

GmbH und in meinen Büroräumen in Frankfurt durchgeführt. Sie sind am 31. März 2016 abge-

schlossen worden. Zur Vorbereitung auf die Prüfung habe ich im November 2015 eine Vorprü-

fung vorgenommen, deren Ergebnisse in der vorliegenden Berichterstattung berücksichtigt sind. 

 

Im Rahmen des mir erteilten Auftrages habe ich die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ge-

hört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Auf-

deckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unter-

schlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungs-

widrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. 

 

Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 

Dritten, die diesem Bericht als Anlage IX beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 

vereinbart. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu 

Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend. 

 

 

- . - 
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B. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Eigenbetriebs und Stellung-

nahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters 

 

Der gesetzliche Vertreter ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. 

 

Der Lagebericht des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs enthält folgende Kernaussagen 

zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf: 

 

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß Betriebssatzung T€ 2.301. Der Ausweis 

des Stammkapitals in der Bilanz des Eigenbetriebs beträgt € 0,00, da das Stammkapital noch 

nicht eingefordert und somit offen abzusetzen ist. 

 

Die Liquidität war während des Geschäftsjahres jederzeit gewährleistet. 

 

Unter dem Personalaufwand, der wesentlichsten Aufwandsposition des Eigenbetriebs, sind die 

Vergütungen für durchschnittlich 515 (Vorjahr 495) Mitarbeiter des Eigenbetriebs ausgewiesen. 

Die Personalaufwendungen setzen sich mit T€ 16.607 (Vorjahr T€ 15.589) aus Löhnen und Ge-

hältern und mit T€ 4.464 (Vorjahr T€ 4.394) aus sozialen Abgaben sowie Aufwendungen für Al-

tersversorgung und Unterstützung zusammen. 

 

Mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten wurde die Umstellung von Hauswirtschaft und 

Reinigung auf Fremdvergabe verbindlich vereinbart. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen natürli-

cher Personalfluktuation. Der weitere Stellenabbau verläuft langsam und langfristig. 

 

Im Bereich von Pädagogik und Bildung werden die zusätzlichen Maßnahmen zum Sprach-

erwerb bzw. der Unterstützung von Integration fortgesetzt. 

 

Um zukünftig Risiken und Veränderungen durch Jahresvergleiche besser erkennen zu können, 

hat die Betriebsleitung aussagekräftige Leistungsindikatoren entwickelt und im Lagebericht dar-

gestellt. 
 

 



Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, 
Offenbach am Main ______________________________________________________________________________ Blatt 4 

 
 
 

 

Der Lagebericht des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs enthält folgende Kernaussagen 

zur künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs: 

 

Um den gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz in 2015 jederzeit erfüllen zu können, 

musste der Eigenbetrieb die Belegung der Einrichtungen bis zur rechtlich möglichen Grenze 

vornehmen. Auf Grund dieser Notwendigkeit lag die durchschnittliche Auslastung knapp unter 

100 %. Der weitere Platzausbau von Kindergartenplätzen im Gesamtsystem der Jugendhilfe wird 

die Situation erst mittelfristig entspannen, da die Jahrgangspopulationen in der Altersgruppe drei 

Jahre bis Einschulung in Offenbach weiter wachsen werden. 

 

Mit dem bestehenden Planungswesen und der laufenden Plan-Ist-Kontrolle sind Instrumente 

vorhanden, die gewährleisten sollen, dass bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkannt wer-

den. Insbesondere werden die Personalkosten, die Einnahmen und der Stellenplan mittels regel-

mäßiger Hochrechnungen und Soll/Ist-Vergleiche zeitnah überwacht. 

 

 

Die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs durch den gesetzlichen Vertreter einschließlich der 

Darstellung zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig 

abgeleitet. Nach dem Ergebnis meiner Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist 

die Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Im Rahmen der 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie der Beurteilung der wirtschaftli-

chen Lage und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs sind mir keine Umstände bekannt 

geworden, die gegen die Darstellung der Lage des Eigenbetriebs durch den gesetzlichen Vertre-

ter sprechen. 

 

 

 

- . - 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

Gegenstand meiner Prüfung waren der Jahresabschluss des Eigenbetriebs unter Einbeziehung 

der Buchführung und der Lagebericht des Eigenbetriebs für das am 31. Dezember 2015 enden-

de Wirtschaftsjahr. 

 

Den Jahresabschluss habe ich hinsichtlich des Nachweises der Vermögens- und Schuldpositio-

nen sowie der Einhaltung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB 

zum Ansatz und zur Bewertung sowie zur Gliederung der Abschlussposten und zu den erforder-

lichen Angaben im Anhang geprüft. Darüber hinaus habe ich die Beachtung der einschlägigen 

Vorschriften des EigBGes sowie ergänzender Regelungen der Satzung geprüft. Die Buchfüh-

rung habe ich in meine Prüfung einbezogen. 

 

Den Lagebericht habe ich zusätzlich darauf hin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss sowie 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffen-

de Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt; dabei habe ich auch geprüft, ob die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

 

Auftragsgemäß habe ich darüber hinaus die Vorschriften des § 27 Abs. 2 Satz 2 EigBGes und 

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom Bundesministerium der Finanzen in der 

Neufassung vom 14. Juli 1987 (Ministerblatt des Bundesministers der Finanzen und des Bun-

desminister für Wirtschaft 1987, S. 263) veröffentlichten „Grundsätze für die Prüfung von Unter-

nehmen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz“ (Anlage zur Verwaltungsvorschrift Nr. 2 zu § 68 

BHO) sowie den IDW-Prüfungsstandard PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet. 

 

Ich weise darauf hin, dass der gesetzliche Vertreter für den Jahresabschluss, den Lagebericht 

und die mir gegebenen Angaben die Verantwortung trägt. Meine Aufgabe ist es, diese Unterla-

gen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

 

Berufsüblich weise ich außerdem darauf hin, dass die Feststellung außerhalb der Rechnungsle-

gung begangener Ordnungswidrigkeiten, Unterschlagungsprüfungen und andere Sonderprüfun-

gen nicht Bestandteil der Pflichtprüfung sind. Dies gilt insbesondere für die Prüfung der Einhal-

tung von Vorschriften des Steuer-, Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs-, Bewirtschaftungs- und 

Devisenrechts, des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts sowie für die Angemessenheit des 

Versicherungsschutzes. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur 
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insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. 

 

Bei Durchführung der Prüfung habe ich die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den ent-

sprechenden Fachgutachten, Stellungnahmen und Prüfungsstandards des IDW niedergelegten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so 

zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 

Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. 

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 

Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und we-

sentlicher Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prü-

fung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil bildet. 

 

Die Prüfungsplanung und -durchführung erfolgte unter Beachtung eines risiko- und prozessori-

entierten Prüfungsansatzes. Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorge-

hens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirt-

schaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Ge-

schäftsrisiken, die ich anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteile. Die darauf aufbauende Prü-

fung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit er-

gänze ich durch Prozessanalysen, die ich turnusmäßig, insbesondere aber bei organisatorischen 

Umstellungen und Verfahrensänderungen mit dem Ziel durchführe, deren Einfluss auf relevante 

Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Geschäftsrisiken sowie mein Prüfungsrisiko ein-

schätzen zu können. Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungs-

handlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestands-

nachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksich-

tigt. 

 

Wesentliche Determinanten waren die grundsätzliche Einschätzung des Unternehmensumfeldes 

(insbesondere branchenspezifische Faktoren) sowie Auskünfte des gesetzlichen Vertreters über 

wesentliche Ziele und Strategien sowie Geschäftsrisiken (mandantenspezifische Faktoren). Fer-

ner hatte meine vorläufige Einschätzung der Lage des Eigenbetriebs sowie die grundsätzliche 

Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf die Prü-

fungsplanung. Aus der Gesamtwürdigung dieser Faktoren habe ich ein Prüfungsprogramm ent-



Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach, 
Offenbach am Main ______________________________________________________________________________ Blatt 7 

 
 
 

 

wickelt und Prüfungsschwerpunkte sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen und deren 

zeitliche Abfolge festgelegt. 

 

Auf der Basis der von mir vorgenommenen Risikoeinschätzung habe ich in den folgenden Berei-

chen Prüfungsschwerpunkte gebildet: 

 
• Nachweis und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

• Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen 

• Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

• Existenz und Abgrenzung der Umsatzerlöse 

• Vollständigkeit der sonstigen betrieblichen Aufwendungen  

• Vollständigkeit der Angaben im Anhang 

• Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht 

 

Im Rahmen der System- und Funktionsprüfung habe ich das interne Kontrollsystem in Stichpro-

ben auf Einhaltung und Wirksamkeit geprüft. Aufgrund der Prüfung des internen Kontrollsystems 

konnte der Umfang der Einzelfallprüfungen eingeschränkt werden. 

 

Die Einzelfallprüfungen umfassten Plausibilitätsbeurteilungen und die Prüfung von Geschäftsvor-

fällen und Beständen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des 

Fehlerrisikos habe ich meine Prüfungshandlungen auf der Grundlage von Stichproben vorge-

nommen. 

 

Die Eröffnung der Bücher erfolgte zutreffend mit den Zahlen des Vorjahres. Der Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2015 schließt an den von der EversheimStuible Treuberater GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüften und mit ei-

nem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an, den die 

Stadtverordnetenversammlung am 16. Juli 2015 festgestellt hat. 

 

Die Eröffnungsbilanzwerte habe ich daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß aus dem Vorjah-

resabschluss übernommen wurden. Ich habe zusätzliche Prüfungshandlungen durchgeführt, um 

eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass die Eröffnungsbilanzwerte keine wesent-

lichen Fehler enthalten. 
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Das Anlagevermögen ist in einer Anlagenbuchhaltung erfasst. Die immateriellen Vermögensge-

genstände und Sachanlagen habe ich mir in Stichproben durch entsprechende Verträge, Ein-

gangsrechnungen und Zahlbelege nachweisen lassen. 

 

An der Inventur habe ich wegen der absolut und relativ untergeordneten Bedeutung nicht teilge-

nommen.  

 

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach am Main habe ich in 

Stichproben anhand der Kontenbewegungen geprüft. 

 

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden durch Tagesauszüge sowie durch Bankbestätigungen, 

die sich auf die gesamten Geschäftsbeziehungen erstreckten, nachgewiesen.  

 

Für meine Prüfung der Bilanzierung der Rückstellungen für Altersteilzeit- sowie Jubiläumsgeld-

verpflichtungen habe ich die Arbeit eines Versicherungsmathematikers verwertet und mir zuvor 

durch geeignete Prüfungshandlungen angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise dar-

über verschafft, dass die Arbeit des Sachverständigen den Zwecken der Abschlussprüfung ge-

nügt.  

 

Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen habe ich Saldenbestätigun-

gen eingeholt. Bei nicht oder abweichend bestätigten Salden habe ich mich durch alternative 

Prüfungshandlungen von der Richtigkeit der ausgewiesenen Salden überzeugt. 

 

Vom gesetzlichen Vertreter sind mir alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht wor-

den. Er hat mir am 24. März 2016 in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich be-   

stätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 alle bilanzie-

rungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, 

sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind 

sowie mir alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben wurden. Nach den Erklärun-

gen des gesetzlichen Vertreters bestanden am 31. Dezember 2015 in Übereinstimmung mit 

meinen Prüfungsfeststellungen neben den in der Bilanz ausgewiesenen oder im Anhang ange-

gebenen keine sonstigen zu bilanzierenden Verpflichtungen oder vermerkpflichtigen Haftungs-

verhältnisse. Der gesetzliche Vertreter hat hierin ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hin-

sichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentli-

chen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB und § 26 EigBGes erforderlichen Angaben ent-
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hält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nach dieser Er-

klärung in Übereinstimmung mit dem Ergebnis meiner Prüfungsfeststellungen nicht ergeben. 

 

 

 

- . - 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten 

kaufmännischen Buchführung von der ESO Stadtservice GmbH als Subunternehmerin der Ge-

schäftsbesorgerin Stadtwerke Offenbach Holding GmbH geführt. 

 

Die ESO Stadtservice GmbH bedient sich dabei indirekt über die EVO der Hard- und Software 

sowie der Rechenzentrumsdienstleistungen der MVV Energie AG, Mannheim. Dabei wird ein 

Netzwerk betrieben, auf dem die Daten online verarbeitet werden.  

 

Zum Einsatz kommt die Software SAP R/3 mit den Modulen FI (Finanzwesen), FI-AA (Anlagen-

buchhaltung) und FI-CO (Kostenrechnung/Controlling). 

 

Die Debitorenverwaltung einschließlich Inkasso und Mahnwesen erfolgt durch die Stadtkasse 

der Stadt Offenbach am Main. 

 

Für die vom Personalamt der Stadt Offenbach durchgeführte Lohn- und Gehaltsabrechnung 

kommt - extern bei der "ekom21 GmbH", Gießen - das LOGA Lohn- und Gehaltsabrechnungs-

programm zum Einsatz. 

 

Die Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs werden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. 

Beanstandungen hinsichtlich der Sicherheit der über EDV verarbeiteten rechnungslegungsrele-

vanten Daten haben sich nicht ergeben. Der Kontenplan ist klar und übersichtlich. Die Belege 

sind geordnet und beweiskräftig. Die Buchführung entspricht nach meinen Feststellungen im 

gesamten Wirtschaftsjahr den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 
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2. Jahresabschluss 

 

Aufgrund der von mir durchgeführten Prüfung stelle ich fest, dass 

 

• der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus dem Inventar, der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet ist, 

 

• die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung und der Grundsatz der Ansatz- (§ 246 Abs. 3 HGB), Ausweis- (§ 265 Abs. 1 HGB) und 

Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) beachtet worden sind, 

 

• der Anhang den gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle erforderlichen Angaben, 

Darstellungen, Aufgliederungen, Erläuterungen und Begründungen hinsichtlich der Bilanzie-

rung, des Ausweises und der Bewertung der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- 

und Verlustrechnung sowie die notwendigen sonstigen Angaben enthält.  

 

Nach meiner pflichtgemäßen Beurteilung hat der Eigenbetrieb von der Schutzklausel des § 286 

Abs. 4 HGB zur Angabe der Bezüge der Betriebsleitung nach § 285 Nr. 9 HGB zu Recht Ge-

brauch gemacht. 

 

3. Lagebericht 

 

Der Lagebericht (Anlage IV) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss und den bei meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt 

insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs und enthält die nach 

§ 289 HGB und § 26 EigBGes erforderlichen Angaben vollständig und zutreffend. Zur Darstel-

lung der Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung hat meine Prüfung keine abweichen-

den Feststellungen ergeben. 

 

Im Übrigen verweise ich auf meine Ausführungen zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen 

Vertreter unter Abschnitt B. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, 

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, insgesamt unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. 

 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt. Hierzu sowie hin-

sichtlich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise ich auf die Angaben des gesetzli-

chen Vertreters im Anhang des Eigenbetriebs (Anlage III).  

 

Weiterhin habe ich weder die einseitige Ausnutzung von Ermessensspielräumen zur gezielten 

Beeinflussung des Jahresergebnisses noch die Ergreifung sachverhaltsgestaltender Maßnah-

men, die zu einer vom wirtschaftlichen Grundgehalt abweichenden Bilanzierung geführt hätten, 

festgestellt. 
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

1. Mehrjahresübersicht 

 

 

Die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten drei Wirtschaftsjahren stellt sich wie folgt dar: 
 
 

2015 2014 2013

Bilanzsumme T€ 9.215 8.251 4.199

Anlagevermögen T€ 542 566 566

Umlaufvermögen (inkl. RAP) T€ 8.673 7.685 3.633

Eigenkapital T€ -10.968 -10.365 -10.087

Fremdkapital T€ 20.183 18.616 14.286

Umsatzerlöse T€ 13.627 12.819 11.270

Personalaufwand T€ 21.071 19.983 18.155

Abschreibungen T€ 124 128 140

Jahresergebnis T€ -12.168 -11.565 -11.287

Investitionen T€ 103 130 212

durchschnittliche Zahl der Arbeit-
nehmer P 515 495 465
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2. Vermögenslage 

 

In der folgenden Übersicht sind die zusammengefassten Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2015 

nach wirtschaftlichen Verhältnissen geordnet und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres 

gegenübergestellt. 

 

31.12.2015 31.12.2014 Veränderung in
T€ T€ T€ %

A K T I V A

Anlagevermögen 542 566 -24 -4,2

Vorräte 85 83 2 2,4

Liefer- und Leistungsforderungen 403 402 1 0,2

Forderungen gegen die Stadt Offenbach 7.663 6.339 1.324 20,9

Flüssige Mittel 454 495 -41 -8,3

Sonstige Vermögensgegenstände 56 155 -99 -63,9

Rechnungsabgrenzungsposten 12 211 -199 -94,3

Umlaufvermögen (inkl. RAP) 8.673 7.685 988 12,9

Gesamtvermögen 9.215 8.251 964 11,7

P A S S I V A

Eigenkapital -10.968 -10.365 -603 5,8

Sonstige Rückstellungen 2.172 1.640 532 32,4#DIV/0!
Erhaltene Anzahlungen 1.181 1.181 0 0,0

Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten 258 184 74 40,2

Verbindlichkeiten gegenüber der
Stadt Offenbach 16.438 15.211 1.227 8,1

#DIV/0!Sonstige Verbindlichkeiten 4 243 -239 -98,4

Rechnungsabgrenzungsposten 130 157 -27 -17,2

Kurzfristige Fremdmittel 20.183 18.616 1.567 8,4

Gesamtkapital 9.215 8.251 964 11,7

 

 

Die wesentlichen Positionen der Bilanz werden nachfolgend erläutert. Ergänzend verweise ich 

auf den Erläuterungsteil (Anlage VI). 

 

Das Anlagevermögen betrifft ausschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zugängen 

von T€ 103 stehen planmäßige Abschreibungen von T€ 124 und Abgänge zu Restbuchwerten 

von T€ 3 gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen insgesamt um T€ 24 vermindert hat: 
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2015 2014

T€ T€

Anschaffungswerte zum 1. Januar 1.606 1.504

Zugänge 103 130

Abgänge 36 28

Anschaffungswerte zum 31. Dezember 1.673 1.606

abzüglich

kumulierte Abschreibungen zum 31. Dezember 1.131 1.040

Restbuchwerte zum 31. Dezember 542 566
 

 

Die Vorräte beinhalten Beschäftigungsmittel sowie Lebensmittel und Getränke.  

 
Die Liefer- und Leistungsforderungen betreffen im Wesentlichen Elternbeiträge. 

 

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen gegen die Stadt Offenbach betreffen 

insbesondere mit T€ 7.594 das Verrechnungskonto mit der Stadt.  

 

Die flüssigen Mittel enthalten ausschließlich Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Offenbach 

am Main.  

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen insbesondere bereits im Vorjahr aktivierte 

Ansprüche gegen die Bundesagentur für Arbeit auf Zuschüsse zur Altersteilzeit in Höhe von 

T€ 40 (Vorjahr T€ 89).  

 

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind bereits für 2015 bezahlte Kosten für das Projekt „Re-

flexive Kompetenzentwicklung in der Sprachförderung“ enthalten. 

 

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr in Höhe der Veränderung des Jahresergeb-

nisses vermindert. Das in der Betriebssatzung auf T€ 2.301 festgesetzte Stammkapital ist nicht 

eingezahlt. Eine offene Absetzung des nicht eingeforderten Stammkapitals ist verpflichtend, d.h. 

der Ausweis des Stammkapitals beträgt € 0,00. Entsprechend dem Beschluss der Stadtverord-

netenversammlung vom 16. Juli 2015 wurde der festgestellte Jahresverlust 2014 von der Stadt 

ausgeglichen. 

 

Wesentliche Posten der Rückstellungen sind Rückstellungen für noch nicht präzise bestimmba-

re Nachzahlungen aus Tariferhöhungen 2015 für Erzieherinnen und Leiterinnen (T€ 600), für 
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Altersteilzeit (T€ 334; Vorjahr T€ 524), für Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (T€ 180; Vorjahr 

T€ 201), für Jubiläen (T€ 131; Vorjahr T€ 127), für drohende Verluste aufgrund des Wegfalls des 

Landeszuschusses für Sprachförderung (T€ 320; Vorjahr T€ 521), sowie für eine voraussichtli-

che Rückzahlungsverpflichtung erhaltener Integrationskosten (T€ 454; Vorjahr T€ 160). 

 

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um zusätzliche Landesmittel, die zukünftige 

Mehraufwendungen insbesondere im Personalbereich ausgleichen sollen.  

 

Die Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten sind durch eine Kreditoren-Saldenliste belegt. 

 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach betreffen insbesondere den von der 

Stadt Offenbach vorgenommen Abschlag auf den Verlust für 2015 in Höhe von T€ 16.300 (Vor-

jahr T€ 15.060). Der Abschlag für den Verlust 2015 wird solange als Verbindlichkeit ausgewie-

sen, bis die Stadtverordnetenversammlung entschieden hat, ob der Verlust 2015 auf neue 

Rechnung vorgetragen oder ausgeglichen werden soll.  

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrafen im Vorjahr mit T€ 237 im Wesentlichen Lohn- und 

Kirchensteuer für Dezember 2014. 

 

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten insbesondere Zuwendungen vom So-

zialamt für die Einzelintegration behinderter Kinder für Januar 2016, die bereits im Dezember 

2015 überwiesen worden sind. 
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3. Finanzlage 

 
Die nachstehende Kapitalflussrechnung stellt den Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, 

der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit der Gesellschaft und die sich daraus 

ergebende Veränderung des Finanzmittelbestands dar. 

 

2015 2014
T€ T€

Jahresergebnis -12.168 -11.565

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 124 128

-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens 3 2

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 532 -381

+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.029 -4.017

+/- Zunahme / Abnahme der  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.038 4.712

= Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -11.503 -11.123

- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -103 -130

= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -103 -130

+ Einzahlung aus der Verlustübernahme durch die Stadt 11.565 11.287

= Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 11.565 11.287

= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -41 34

+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 495 461

= Finanzmittelbestand am Ende der Periode 454 495

 

 

Der Finanzmittelfonds betrifft ausschließlich Bankguthaben. 
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3. Ertragslage 

 

Die folgende Aufstellung zeigt die Ertragslage des Eigenbetriebs im Berichtsjahr unter Gegen-

überstellung der Vorjahreszahlen.  

 

2015 2014
T€ T€ T€ %

Umsatzerlöse 13.627 12.819 808 6,3

Sonstige betriebliche Erträge 774 842 -68 -8,1

Betriebliche Erträge 14.401 13.661 740 5,4

Materialaufwand 3.211 3.063 148 4,8

Personalaufwand 21.071 19.983 1.088 5,4

Abschreibungen 124 128 -4 -3,1

Übrige Aufwendungen (inkl. sonst. Steuern) 2.129 2.023 106 5,2

Betriebliche Aufwendungen 26.535 25.197 1.338 5,3

Betriebsergebnis -12.134 -11.536 -598 5,2

Finanzergebnis -34 -29 -5 17,2

Jahresergebnis -12.168 -11.565 -603 5,2

Veränderung in

 

  

Die wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung werden nachfolgend erläutert. Er-

gänzend verweise ich auf den Erläuterungsteil (Anlage VI). 
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Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 

 

2015 2014
T€ T€ T€ %

Elternbeiträge 5.155 4.609 546 11,8

Zuweisungen des Landes 3.799 3.522 277 7,9

Ersatz von Essenskosten 1.873 1.911 -38 -2,0

Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.844 1.758 86 4,9

Personalkostenerstattung Jugendamt 643 627 16 2,6

Sprachförderung Jugendamt 200 200 0 0,0

Zuweisung des Bundes 100 100 0 0,0

Europäischer Sozialfonds 0 65 -65 -100,0

Klinikum Randzeitenbetreuung 13 27 -14 -51,9

13.627 12.819 808 6,3

Veränderung in

 

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen folgende Zusammensetzung: 

 

2015 2014
€ € € %

Fachstelle Bildung 177 48 129 268,8

Zuschüsse Mutterschutz 158 99 59 59,6

Selbstlernzentrum Personalbereitstellung 117 110 7 6,4

Netzwerk Frühe Hilfe Familienhebammen 106 76 30 39,5

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 44 72 -28 -38,9

Klinikum Personalgestellung 44 44 0 0,0

Zuzahlung Mittagessen 43 72 -29 -40,3

Netzwerk Elternschule 38 37 1 2,7

Zuschüsse Schwerbehindertenausgleich 37 41 -4 -9,8

Periodenfremde Erträge 3 71 -68 -95,8

Zuschüsse für Arbeitsplatzneubesetzung
nach dem Altersteilzeitgesetz 0 162 -162 -100,0

Übrige Erträge 7 10 -3 -30,0

774 842 -68 -8,1

Veränderung in
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Der Materialaufwand betrifft: 

 

2015 2014
€ € € %

Speisen und Getränke 772 794 -22 -2,8

Lern- und Beschäftigungsmittel 134 119 15 12,6

Übriges Verbrauchsmaterial 72 84 -12 -14,3

978 997 -19 -1,9

Fremdreinigung 1.855 1.835 20 1,1

Fremdleistungen zur Sprachförderung 76 74 2 2,7

Eintrittsgelder, Fahrtkosten, Ausflüge 34 34 0 0,0

Übrige Fremdleistungen 268 123 145 117,9

2.233 2.066 167 8,1

3.211 3.063 148 4,8

Veränderung in

 

 

Unter dem Personalaufwand, der wesentlichsten Aufwandsposition des Eigenbetriebs, sind die 

Vergütungen für durchschnittlich 515 (Vorjahr 495) Mitarbeiter des Eigenbetriebs ausgewiesen. 

Die Personalaufwendungen setzen sich mit T€ 16.607 (Vorjahr T€ 15.589) aus Löhnen und Ge-

hältern und mit T€ 4.464 (Vorjahr T€ 4.394) aus sozialen Abgaben sowie Aufwendungen für Al-

tersversorgung und Unterstützung zusammen. 

 

Die Abschreibungen entfallen vollständig auf Normalabschreibungen. Zur Aufteilung der Ab-

schreibungen verweise ich auf den Anlagenspiegel (Anlage III, Blatt 10 und 11). 
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Die übrigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

2015 2014
€ € € %

Verwaltungskostenbeiträge und  
Personalkostenerstattungen 821 880 -59 -6,7

Zuführung zu Rückstellungen 499 216 283 131,0

Weiterbildung und Supervisionen 253 310 -57 -18,4

Aufwendungen für Unterhaltung, Reparaturen 
und Dienstleistungen 144 152 -8 -5,3

Versicherungsprämien 141 167 -26 -15,6

Prüfungs-, Buchführungs- sowie Rechts- 
und Beratungskosten 103 103 0 0,0

Abschreibungen und Wertberichtigungen 
auf Forderungen 42 43 -1 -2,3

Büromaterial 42 42 0 0,0

Leasingkosten Büroeinrichtungen 22 18 4 22,2

Telefonkosten 12 13 -1 -7,7

Übrige Aufwendungen 50 79 -29 -36,7

2.129 2.023 106 5,2

Veränderung in

 

 

Das Finanzergebnis betrifft ausschließlich Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellun-

gen. 

 

 

 

- . - 
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E. Prüfungsfeststellungen zur Erweiterung der Jahresabschlussprüfung 

nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

 

Meine Jahresabschlussprüfung erstreckte sich gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes auch auf die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsleitung (§ 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG) sowie auf wirtschaftlich bedeut-

same Sachverhalte (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG). 

 

Ich habe daher bei meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

HGrG und die hierzu vom Bundesminister der Finanzen in der Neufassung vom 14. Juli 1987 

(Ministerblatt des Bundesministers der Finanzen und des Bundesminister für Wirtschaft 1987, 

S. 263) veröffentlichten „Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushalts-

grundsätzegesetz“ (Anlage zur Verwaltungsvorschrift Nr. 2 zu § 68 BHO) und den IDW Fragen-

katalog gemäß dem Prüfungsstandard PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-

schlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die 

Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden 

sind. Daneben habe ich die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte in meinem Prüfungsbericht 

sowie die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zusammenfassend in Anlage VII darge-

stellt. 

 

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in der Anlage VIII dargestellt. Über diese Feststellun-

gen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung wären. 

 

 

 

- . - 
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

 

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem als Anlage I bis IV beigefüg-

ten Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2015 des  

 

Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach, 

Offenbach am Main, 

 

unter dem Datum vom 31. März 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt: 

 

„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offen-
bach, Offenbach am Main, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Satzung liegen in der Verantwortung des 
gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 
 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertre-
ters des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mei-
ne Beurteilung bildet. 
 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 
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Bei der Erteilung des Bestätigungsvermerkes wurden die Grundsätze für die ordnungsmäßige 

Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen (IDW PS 400) beachtet. 

 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 

31. Dezember 2015 des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach, Offenbach am Main, er-

statte ich in Übereinstimmung mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 

 

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer 

von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellung-

nahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen 

wird. 

 

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2016 

 

 

           (Ludwig) 
           Wirtschaftsprüfer 
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Anlage I 

 

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite Passivseite

Stand Stand Stand Stand

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 1. Stammkapital 2.300.813,47 2.300.813,47

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Nicht eingefoderte ausstehende Einlage -2.300.813,47 -2.300.813,47

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 52,00 3. Eingefordertes Kapital 0,00 0,00

II. Sachanlagen II. Gewinnrücklage 1.200.000,00 1.200.000,00

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 541.798,00 565.475,00 III. Verlust

541.798,00 (565.527,00) Verlust des Vorjahres -11.564.586,04 -11.287.339,08

Verlustübernahme durch den Haushalt der Stadt Offenbach 11.564.586,04 11.287.339,08

B. Umlaufvermögen 0,00 0,00

I. Vorräte Jahresverlust -12.167.784,35 -11.564.586,04

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 84.700,00 83.200,00 -10.967.784,35 -10.364.586,04

II. Forderungen und sonstige B. Rückstellungen

Vermögensgegenstände Sonstige Rückstellungen 2.171.701,50 1.639.829,10

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 403.504,77 401.638,89

 - davon mit einer Restlaufzeit von C. Verbindlichkeiten

mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00) 1. Erhaltene Anzahlungen 1.180.924,91 1.180.924,91

2. Forderungen an die Stadt Offenbach/  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

andere Eigenbetriebe 7.663.471,10 6.339.360,03 EUR 1.180.924,91 (EUR 1.180.924,91)

 - davon mit einer Restlaufzeit von 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 258.095,58 183.434,17

mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

3. Sonstige Vermögensgegenstände 55.814,97 154.512,19 EUR 258.095,58 (EUR 183.434,17)

 - davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach/

mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (EUR 0,00) anderen Eigenbetrieben 16.437.856,82 15.221.403,01

8.122.790,84 (6.895.511,11)  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 16.437.856,82 (EUR 15.211.403,01)

III. Guthaben bei Kreditinstituten 453.805,84 495.206,10 4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.977,72 242.877,56

 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.350,00 211.081,00 EUR 3.977,72 (EUR 242.877,56)

 - davon aus Steuern

EUR 0,00 (EUR 237.358,48)

 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

EUR 0,00 (EUR 0,00)

17.880.855,03 (16.818.639,65)

D. Rechnungsabgrenzungsposten 130.672,50 156.642,50

9.215.444,68 8.250.525,21 9.215.444,68 8.250.525,21
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Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015  

 
  Wirtschaftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 13.627.231,52 12.818.745,88

2. Sonstige betriebliche Erträge 774.189,40 842.702,65

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-  

und Betriebsstoffe und für 

bezogene Waren 978.003,41 997.110,28

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.232.843,35 2.065.644,08

 3.210.846,76 (3.062.754,36)

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 16.606.602,35 15.588.624,87

b) Soziale Abgaben und Auf-  

wendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 4.464.230,60 4.394.259,71

 - davon für Altersversorgung:   

 EUR 1.274.041,61 (EUR 1.279.191,41)

21.070.832,95 (19.982.884,58)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 124.482,18 128.255,25

 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.128.810,38 2.022.827,07

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 10.000,00

 -davon aus Abzinsung

EUR 0,00 (EUR 10.000,00)

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33.789,00 38.869,31

 -davon aus Aufzinsung:

EUR 33.789,00 (EUR 38.727,00)

 

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12.167.340,35 -11.564.142,04

10. Sonstige Steuern 444,00 444,00

11. Jahresverlust -12.167.784,35 -11.564.586,04
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Kindertagesstätten Offenbach, 
Offenbach am Main 

 
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015 

 

 

1. Allgemeine Angaben 
 
 
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB und des Eigenbetriebsgesetzes aufge-
stellt worden.  
 
 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstande und das Sachanlagevermö-
gen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige 
lineare Abschreibungen. Die Abschreibungen sind nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer bemessen. 
 
Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 410 werden im Jahr des Zu-
gangs voll abgeschrieben.  
 
Der Eigenbetrieb hat im Wesentlichen keine Lagerhaltung. Die ausgewiesenen Vorräte (Be-
schäftigungsmittel und Lebensmittel) sind mit einem Festwert angesetzt. Dieser wurde im Be-
richtsjahr überprüft und angepasst. 
 
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind alle erkennbaren Risiken 
berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt nach dem Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird 
durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen angemessen Rechnung getragen. 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken angemessen und sind in Höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. So-
weit Abzinsungen notwendig waren, wurden die von der Bundesbank veröffentlichten Abzin-
sungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt. 
 
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
Eventualverbindlichkeiten liegen nicht vor. 
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3. Erläuterungen zur Bilanz 
 
3.1. Anlagevermögen 
 
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015 einschließlich der kumulierten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf die sepa-
rat dargestellten Anlagespiegel des Eigenbetriebes verwiesen. 
 
 
3.2. Vorräte 
 
Als Vorräte werden TEUR 65 Beschäftigungsmittel und TEUR 20 Lebensmittel ausgewiesen.  
 
 
3.3. Eigenkapital 
 
Das Stammkapital wurde entsprechend der Betriebssatzung mit TEUR 2.301 ausgewiesen. Mit 
Einführung des BilMoG ist eine offene Absetzung des nicht eingeforderten Stammkapitals ver-
pflichtend, d.h. der Ausweis des Stammkapitals beträgt nun EUR 0,00.  
 
 
3.4. Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen teilen sich wie folgt auf: 

Stand Verbrauch/ Zuführung Stand 

01.01.2015 Auflösung 31.12.2015 

Euro Euro Euro Euro 
Altersteilverpflichtun-
gen 523.833,00 208.044,00 18.265,00 334.054,00 

Noch nicht genommener Urlaub 200.953,19 200.953,19 180.128,78 180.128,78 

Gleitzeitguthaben 9.270,91 9.270,91 15.244,76 15.244,76 

Jubiläumsrückstellung 126.972,00 126.972,00 130.802,00 130.802,00 
861.029,10 545.240,10 344.440,54 660.229,54 

Jahresabschlusskosten 27.300,00 27.300,00 15.400,00 15.400,00 

Rückstellung Kita-Streik 0,00 0,00 47.200,00 47.200,00 

Sprachförderung Land Hessen 55.000,00 55.000,00 34.000,00 34.000,00 

Rückstellung Sprachförderung 521.000,00 211.081,00 10.000,00 319.919,00 

Rückzahlung Integrationskinder 160.000,00 124.447,04 418.000,00 453.552,96 
Rückstellung Tarifer-
höhung   0,00 0,00 600.000,00 600.00,00 

Ausstehende Rechnungen 1.000,00 0,00 10.900,00 11.900,00 
Überstundenerstattung 
2013 und 2014  0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Betriebsprüfung 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 

Archivierung Geschäftsunterlagen 12.000,00 2.160,00 2.160,00 12.000,00 

1.639.829,10 965.228,14 1.497.100,54 2.171.701,50 
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Die Rückstellungen im Personalbereich haben sich aufgrund von Verbrauch und Auflösung um 
insgesamt TEUR 201 verringert. Die Sonstigen Rückstellungen wurden für die Tariferhöhung 
Erzieherinnen und Leiterinnen (TEUR 600), für mögliche Kürzungen des Sozialhilfeträgers für 
Fehlzeiten von Integrationskindern (TEUR 454), für die Sprachförderung (TEUR 34), für Aufbe-
wahrungskosten (TEUR 12), für Betriebsprüfungen (TEUR 2), für Überstundenerstattung 
(TEUR 15) und ausstehende Rechnungen (TEUR 12) gebildet. Die Rückstellung Drohverlust-
rückstellung Sprachförderung wurde mit TEUR 211 verbraucht und mit TEUR 320 weiter geführt. 
Ebenso wurde die Rückstellung Integrationskinder mit TEUR 124 verbraucht und mit TEUR 454 
weiter geführt. Die Auflösung in Höhe von TEUR 44 wurde in den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen erfasst. 
 
 
3.5. Verbindlichkeiten 
 
Die passivierten Verbindlichkeiten sind insgesamt innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlich-
keiten teilen sich wie folgt auf:  
   TEUR 
 
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt  16.438  
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  1.181 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  258 
Sonstige Verbindlichkeiten         4 
  17.881 
 
Die Verbindlichkeiten sind bis auf die erhaltene Anzahlung auf den Verlust 2015 und die erhalte-
nen Anzahlungen „Sonderzuwendung Land Mehraufwand“ im Wesentlichen bis zum heutigen 
Tag beglichen. 
 
 
3.6.  Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Einzahlungen für die Einzelintegrationskinder für 
den Monat Januar 2016. 
 
 
 
4.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
4.1.  Umsatzerlöse   
 
Die Umsatzerlöse werden gegliedert in: 
           TEUR 
  
Elternbeiträge 5.155 
Ersatz von Essenskosten 1.873 
Klinikum Randzeitenbetreuung 13 
Zuweisung des Bundes 100 
Zuweisungen des Landes 3.799 
Sprachförderung Jugendamt 200 
Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.844 
Personalkostenerstattung Jugendamt     643 
                                                                                                                      13.627 
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Mit Urteil des Bundesfinanzhofs vom 12. Juli 2012 (Rechtstellung von Kindertagesstätten als 
Betriebe gewerblicher Art (BgA)) wurden Kindertagesstätten grundsätzlich als BgA’s kategori-
siert. Um mögliche steuerliche Nachteile (Körperschaftssteuer) für den kommunalen Haushalt 
bzw. den EKO auszuschließen, wurde die Finanzierung auf die Form der Verlustabdeckung um-
gestellt. 
 
Von der Stadtverordnetenversammlung wurde daher am 24. Oktober 2012 beschlossen, dass 
die geltenden Richtlinien für Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten der Stadt Offen-
bach am Main mit Wirkung vom 01. Juli 2012 auf den EKO nicht mehr anzuwenden sind. 
 
 
4.2. Sonstige betriebliche Erträge  
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 774 beinhalten unter anderem Erträge 
aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 44, Selbstlernzentrum Personalbereitstellung 
von TEUR 117, Klinikum Personalgestellung von TEUR 44, Netzwerk Elternschule von 
TEUR 38, Netzwerk Frühe Hilfe Familienhebammen von TEUR 106, Zuzahlung Mittagessen von 
TEUR 43, Zuschüsse Schwerbehinderten-Ausgleich von TEUR 37, Zuschüsse Mutterschutz in 
Höhe von TEUR 158 sowie periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 3. 
 
 
4.3. Materialaufwand TEUR 
 
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 978 
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.233 
  3.211 
 
 
4.4.  Personalaufwand TEUR 
 
Löhne und Gehälter 16.607 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 
und Unterstützung     4.464 
  21.071 
 
 
 
Mitarbeiterzahlen: 
  Durchschnitt          31.12.15 
Beamte       1,00                            1,00 
Angestellte    467,25                        452,00 
Praktikanten      46,50                          42,00 
     514,75                        495,00 
 
Zum 31.12.2015 sind in der Verwaltung 13 Angestellte und 1 Beamte beschäftigt. Die Beamten 
werden im Stellenplan der Stadt Offenbach am Main geführt. 
 
Die Gesellschaft ist Mitglied bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) Darmstadt und im HKAV 
(Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und Kommunalverbände in Frankfurt am Main). 
Die ZVK Darmstadt gewährt den Arbeitnehmern als Betriebsrente zusätzliche Versorgungsleis-
tungen (Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten für Versicherte sowie Hinterbliebenenren-
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ten) nach Maßgabe ihrer Satzung. Für 2015 wurde ein Umlagesatz einschließlich des Arbeit-
nehmeranteils (0,5%) von 6,2 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (= Bemessungs-
grundlage) erhoben. Hinzu kommt noch ein vom Arbeitgeber zu tragendes Sanierungsgeld in 
Höhe von 2,3 % der Bemessungsgrundlage.  
 
 
4.5.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
und Sachanlagen 
 
Die planmäßigen Abschreibungen betrugen TEUR 124. Auf Zugänge des Wirtschaftsjahres 
wurden TEUR 28 an Abschreibungen verrechnet. 
 
 
4.6.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
Als Sonstige betriebliche Aufwendungen werden TEUR 2.129 ausgewiesen.  
 
Wesentliche Posten sind:  TEUR 
 
Verwaltungskostenbeiträge, Personalkostenerstattungen 
und Kosten Fachberatung 821 
Bildung von Rückstellungen 499 
Versicherungsbeiträge 141 
Fort- und Weiterbildungskosten inkl. Sprachförderung,  
Einzelintegration und Supervision 253 
Prüfungs-, Buchführungs- sowie 
Rechts- und Beratungskosten 103 
Aufwendungen für Unterhaltung und Reparaturen/Dienstleistungen 144 
 
 
4.7. Zinsaufwand  
 
Durch die Aufzinsung nach BilMoG sind für die Altersteilzeit- und die Jubiläumsrückstellungen 
Zinsen in Höhe von TEUR 34 entstanden. 
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5. Kennzahlen zum Jahresabschluss/Ergänzende Angaben 
 
Durch die Aufgabenstellung bedingt, benötigten die Kindertagesstätten Offenbach im Wesentli-
chen pädagogisches Personal, Reinigungs- und Hauswirtschaftspersonal sowie Beschäfti-
gungsmaterial. Daraus resultiert, dass für Erhaltung der Liquidität permanent kurzfristige Mittel 
zur Verfügung stehen müssen. Langfristig gebundenes Kapital ist derzeit nur bedingt notwendig. 
 
Um die Entwicklung der Kindertagesstätten Offenbach darstellen zu können, werden die um-
gruppierten Werte der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015 verglichen. 
 
 
  Gewinn und 

Verlustrech-
nung 

Gewinn und 
Verlustrech-

nung 

Abweichung 

2015 2014 

  TEUR TEUR TEUR 

Einnahmen:       

Betriebskostenzuschuss der Stadt 
Offenbach 

0 
 

0 0 

Elternbeiträge 5.155 4.608 546 

Ersatz von Essenskosten 1.873 1.911 -38 

Klinikum Randzeitenbetreuung 13 27 -14 

Zuweisungen des Bundes 100 100 0 

Zuweisungen des Landes 3.799 3.522 277 

Sprachförderung Jugendamt 200 200 0 

Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.845 1.758 87 

Personalkostenerstattung Jugendamt 643 627 16 

Sonstige betriebliche Erträge 774 843 -69 

    Zwischensumme: 14.402 13.661 741 

Ausgaben:       

Materialaufwand 3.211 3.063 148 

Personalaufwendungen 21.071 19.983 1.088 

Abschreibungen 124 128 -4 

Sonstige Aufwendungen  2.129 2.023 106 

Betriebssteuern 0 0 0 

Zinsertrag 0 10 -10 

Zinsaufwand 34 39 -23 

    Zwischensumme: 26.569 25.226 1.343 

Verlust (-)/ Überschuss -12.168 -11.565 -603 
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Gewinn und 
Verlustrechnung 

2015 
TEUR 

Wirtschaftsplan 
          2015 

 
TEUR 

Abweichung 
 
 

TEUR 
Einnahmen:       
Betriebskostenzuschuss der Stadt 
Offenbach 

0 0 0 

Elternbeiträge 5.155 5.000 155 
Ersatz von Essenskosten 1.873 1.960 -87 
Klinikum Randzeitenbetreuung 13 20 -7 
Zuweisung des Bundes 100 0 100 
Zuweisungen des Landes 3.799 3.232 567 
Sprachförderung Jugendamt 200 200 0 
Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.845 1.600 245 
Personalkostenerstattung Jugendamt 643 659 -16 
Sonstige betriebliche Erträge 774 673 101 
    Zwischensumme: 14.402 13.344 1.058 
Ausgaben:     
Materialaufwand 3.211 4.200 -989 
Personalaufwendungen 21.071 23.718 -2.647 
Abschreibungen 124 151 -27 
Sonstige Aufwendungen  2.129 2.008 121 
Sonstige Steuern 0 1 -1 
Zinsertrag 0 0 0 
Zinsaufwand 34 0 34 
    Zwischensumme: 26.569 30.078 -3.509 
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 
Verlust (-)/ Überschuss -12.168 -16.733 -4.565 
 
  
 
6.     Ergänzende Angaben 
 
Organe des Eigenbetriebes sind die Betriebsleitung, die Betriebskommission, der Magistrat und 
die Stadtverordnetenversammlung. 
 
 
6.1 Betriebsleitung 
 
Dorenburg, Hermann 
(Diplomsoziologe) 
Betriebsleiter  
 
Kaufmann-Reis, Claudia 
(Diplomsozialarbeiterin)  
stv. Betriebsleiterin 
 
Die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB.  
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6.2 Betriebskommission 
 
Mitglieder der Betriebskommission, die sich am 17. August 2011 konstituiert hat, sind: 
 
Stathakis, Brigitte   (wieder gewählt 16.06.2011) 
(kaufmännische Angestellte) 
 
Weiland, Michael    (seit 16.06.2011) 
(Senior Produktmarketing Manager) 
 
Marx, Gertrud    (seit 16.06.2011) 
(Angestellte) 
 
Harmanci, Mehmet    (seit 16.06.2011) 
(Angestellter) 
 
Grünewald, Christian    (seit 16.06.2011) 
(Diplom Chemiker) 
 
Schmitt Susanne    (seit 16.06.2011) 
(Diplom Pädagogin) 
 
Helduser, Gertrud   (wieder gewählt 16.06.2011) 
(Lehrerin im Ruhestand) 
 
Dingeldein, Stefan    (seit 16.06.2011) 
(Fotograf) 
 
Personalrat: 
Visuian Karin  (seit 06.06.2013) 
(Erzieherin) 
 
Stenger, Ursula  (seit 23.09.2004) 
(Erzieherin) 
 
 
Mitglieder nach Betriebssatzung: 
 
Schneider, Horst   (seit 20.01.2006) 
(Oberbürgermeister) 
 
Dr. Schwenke, Felix   (seit 08.04.2015) 
(Stadtkämmerer) 
 
Schneider, Peter   (seit 07.09.2012) 
(Bürgermeister) 
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Vom Magistrat entsandt: 
 
Jungbluth, Wilfried   (seit 01.10.1997) 
(Lehrer/Studienleiter) 
 
Hamman, Günther   (seit Juni 2006) 
(Polizeihauptkommissar) 
  
 
 
Ständige Teilnahme an den Beratungen Betriebskommission: 
 
Sittmann, Ina                (Frauenbeauftragte der Stadt Offenbach)  
(Verwaltungsangestellte) 
 
 
 
Honorar des Abschlussprüfers 
 

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen beträgt insgesamt TEUR 10.  
 

 
Ergebnisverwendung 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, dass der Jahresverlust 2015 in Höhe von TEUR 12.168 von der 
Stadt Offenbach auszugleichen ist. 
 
 
 
Offenbach am Main, den 24.03.2016 
 
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach 
 
 
 
Do renburg  
Betriebsleiter 
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Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Anlagennachweis zum 31.12.2015

  Anfangs- Zugang Abgang Umbu- End- Anfangs- Abschrei- angesam- End- Restbuch- Restbuch- durchschnitt- durchschnitt-

stand chungen stand stand bungen des melte Ab- stand werte werte licher Ab- licher Rest-

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 Wirtschafts- schreibungen 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 schreibungs- buchwert

jahres auf Abgänge satz

€ € € € € € € € € € € % %

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.207,45 0,00 0,00 0,00 12.207,45 12.155,45 52,00 0,00 12.207,45 0,00 52,00 0,4   0,0   

Summe  Immaterielle  Vermögensgegenstände 12.207,45 0,00 0,00 0,00 12.207,45 12.155,45 52,00 0,00 12.207,45 0,00 52,00 0,4   0,0   

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.562.618,44 103.433,08 36.594,80 0,00 1.629.456,72 1.015.981,44 119.292,18 33.914,90 1.101.358,72 528.098,00 546.637,00 7,3   32,4   

2. Fahrzeuge 30.826,16 0,00 0,00 0,00 30.826,16 11.988,16 5.138,00 0,00 17.126,16 13.700,00 18.838,00 16,7   44,4   

Summe  Sachanlagen 1.593.444,60 103.433,08 36.594,80 0,00 1.660.282,88 1.027.969,60 124.430,18 33.914,90 1.118.484,88 541.798,00 565.475,00 7,5   32,6   

 

Summe Anlagevermögen 1.605.652,05 103.433,08 36.594,80 0,00 1.672.490,33 1.040.125,05 124.482,18 33.914,90 1.130.692,33 541.798,00 565.527,00 7,4   32,4   

KennzahlenAnschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen
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Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach

Anlagennachweis zum 31.12.2015

  Anfangs- Zugang Abgang Umbu- End- Anfangs- Abschrei- angesam- End- Restbuch- Restbuch- durchschnitt- durchschnitt-

stand chungen stand stand bungen des melte Ab- stand werte werte licher Ab- licher Rest-

Nach Bereichen 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 Wirtschafts- schreibungen 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 schreibungs- buchwert

jahres auf Abgänge satz

€ € € € € € € € € € € % %

I. Verwaltung 98.355,77 3.384,92 0,00 0,00 101.740,69 69.801,77 10.268,92 0,00 80.070,69 21.670,00 28.554,00 10,1   21,3   

II. Kindertagesstätten 1.507.296,28 100.048,16 36.594,80 0,00 1.570.749,64 970.323,28 114.213,26 33.914,90 1.050.621,64 520.128,00 536.973,00 7,3   33,1   

 

Summe Anlagevermögen 1.605.652,05 103.433,08 36.594,80 0,00 1.672.490,33 1.040.125,05 124.482,18 33.914,90 1.130.692,33 541.798,00 565.527,00 7,4   32,4   

KennzahlenAnschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen
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Kindertagesstätten Offenbach, 

Offenbach am Main 
 

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 
 

 
 
1. Darstellung des Geschäftsverlaufs im Wirtschaftsjahr 2015 
 
In 1996 wurden die damals vorhandenen 16 Städtischen Kindertagesstätten einschließlich der 
zugehörigen Verwaltung rückwirkend zum 01. Januar 1996 in den Eigenbetrieb Kindertagesstät-
ten Offenbach überführt. Der notwendige Platzausbau führte dazu, dass der EKO zwischenzeit-
lich für den Betrieb von 26 Kindertagesstätten verantwortlich ist. 
 
Neben der Reorganisation von Verwaltung und pädagogischem Management wird und wurde an 
der transparenteren Abwicklung von Vorgängen und Abläufen gearbeitet. Gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie insbesondere den Leiterinnen der Einrichtungen wurde 
an einem neuen Selbstverständnis des Dienstleistungsunternehmens EKO gearbeitet. Ziel war, 
eine kundenorientierte Optimierung der Dienstleistung des Unternehmens zu erreichen und die-
ses im Sinne von Corporate-Identity im Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verankern. Das neue Grundlagenpapier zum Selbstverständnis und Profil des EKO - endabge-
stimmt zwischen Betriebsleitung und pädagogischen Leitungen einerseits wie Leitungen der Kin-
dertagesstätten unter Einbezug deren Teams andererseits – befindet sich derzeit in der Be-
schlussfassungsdiskussion des Jugendhilfeausschusses. 
Bedarfsgerechte Angebote, Kundenorientierung, Festlegung und Durchsetzung von Qualitäts-
standards der Betriebsstrukturen in der pädagogischen wie Verwaltungsarbeit sowie Wirtschaft-
lichkeit und Kostenbewusstsein, bezogen auf alle Aktivitäten des Eigenbetriebs Kindertagesstät-
ten, sind Leitorientierung des Betriebes und werden kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
Um jederzeit die Erfüllung des Rechtsanspruches zu gewährleisten, wurde im Laufe des Jahres 
2001 die Auslastung aller Gruppen und Kindertagesstätten auf die - maximal nach Landesrichtli-
nien und Betriebserlaubnis - zulässige Platzzahl ausgedehnt. Dies veränderte und verändert die 
Auslastung des im Wirtschaftsplan vorgelegten Stellenplanes. In 2004 kam die Entscheidung 
hinzu, die Vormittagsbetreuung von Hortkindern einzustellen und die gewonnenen Raum- bezie-
hungsweise Personalkapazitäten zur Erweiterung des Angebotes für bis zu 250 Kindergarten-
plätze zu nutzen. Die damit verbundenen erheblichen Umstellungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erforderten insbesondere im Wirtschaftsjahr 2005 ein überdurchschnittliches Enga-
gement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist seit 2006 
rückläufig und der fortschreitende Ausbau mit Kindergartenplätzen stadtweit machte dieses we-
nig bedarfsgerechte Angebot zunehmend überflüssig. Bevor nicht weitere Einrichtungen, die sich 
derzeit in der Bauphase befinden, errichtet sein werden, kann dieses in Grenzen bedarfsgerech-
te Angebot nicht eingestellt werden. 
 
In Kooperation mit interessierten Grundschulen wurden zwischenzeitlich ca. 600 Hortplätze an 
diesen Schulen im Rahmen des Ganztagsklassenmodells geschaffen. Das Modell wird von El-
tern wie Kindern als Angebot echter Ganztagsbildung stark nachgefragt. Ab dem Schuljahr 
2016/17 wird das Land Hessen im Rahmen des Pilotmodells „Pakt für den Nachmittag“ des Kul-
tusministeriums dieses Modell mit Lehrerstellen und Geldmitteln fördern.Es ist beabsichtigt, die-
ses Modell weiter auszubauen. Langfristig sollen weitere Grundschulen in Kooperation mit dem 
EKO nach diesem Modell Ganztagsklassen anbieten und möglichst mehrzügig ausbauen. 
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Mit dem Nachtragwirtschaftsplan 2008 hatte der EKO ein umfassendes Programm Qualitätspoli-
tik aufgelegt. Neben Maßnahmen zur Verbesserung der personellen Ausstattung wurden zusätz-
liche Angebote von Coaching und Supervision eingeführt und ein dreijähriges umfassendes Wei-
terbildungsprogramm für das gesamte pädagogische Personal aufgelegt. Insgesamt wurden 
hierfür in 2008 TEUR 162, in 2009 TEUR 647, in 2010 TEUR 834, in 2011 TEUR 837 und in 
2012 T€ 288 aufgewendet. Das auf ca. 3 Jahre mit kalkulierten Jahreskosten von ca. TEUR 900 
angelegte Programm benötigte für seine Durchführung mehr Zeit als in der ehrgeizigen Planung 
vorgesehen. Es wurde in der 1. Hälfte des Jahres 2012 abgeschlossen. 
Im Wirtschaftsplan 2013 waren die notwendigen Mittel zur Sicherung der Nachhaltigkeit des 
Weiterbildungsprogramms vorgesehen und wurden entsprechend eingesetzt. In 2014 wurde die 
Kooperation mit Hochschulen und Fachhochschulen zur Erhaltung des erreichten Qualitätsstan-
dards fortgesetzt, aber mit geringerem Aufwand, da die Zeitressourcen der Betriebsleitung und 
päd. Leitungen nur einen begrenzten Umfang zuließen. Das Nachhaltigkeitsprogramm für die 
Kitas wurde und wird fortgesetzt. 
 
Außerdem wurde ein konzentriertes Förderprogramm Qualitätsanhebung in der Sprachförderung 
für 20 Einrichtungen aufgelegt. Die erste Welle mit 10 beteiligten Kitas begann in 2014. Das 
Programm soll bis Ende 2016/Anfang 2017 fortgesetzt werden. 
 
 
1.1. Umsatz- und Auftragsentwicklung 
 
Im Kernbereich der Dienstleistungen des EKO kommen in erheblichem Umfang zusätzliche, 
neue bzw. veränderte Aufgaben auf den Betrieb zu. Auf Grund der demografischen Situation in 
Offenbach, insbesondere bei der Altersgruppe „3 Jahre bis Einschulung“, musste der Betrieb bis 
Ende 2014 seine Einrichtungen weiterhin zu möglichst 100% der maximal zulässigen Gruppen-
stärke auslasten. Da die Nachfrage bei nahezu 98% der Rechtsanspruchspopulation liegt, ent-
spannt sich der Auslastungsdruck noch immer nicht vollständig. Die Schaffung weiterer Kinder-
gartenplätze wird nach wie vor verfolgt und bleibt dringend notwendig. An zwei Standorten 
(ehem. MAN-Rolandgelände und Hafenschule) wurde mit dem Bau begonnen. Beide Einrichtun-
gen sollen voraussichtlich Ende 2017 oder spätestens Anfang 2018 in Betrieb gehen. 
 
Mit Urteil des Bundesfinanzhofs vom 12. Juli 2012 zur Rechtstellung von Kindertagesstätten als 
Betriebe gewerblicher Art (BgA) wurden Kindertagesstätten grundsätzlich als BgA’s kategorisiert. 
Um mögliche steuerliche Nachteile (Körperschaftssteuer) für den kommunalen Haushalt bzw. 
den EKO auszuschließen, wurde die Finanzierung auf die Form der Verlustabdeckung umge-
stellt. 
 
Mit Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung am 24.10.2012 wurde daher beschlossen, 
dass die geltenden Richtlinien für Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten der Stadt 
Offenbach am Main mit Wirkung vom 01.07.2012 auf den EKO nicht mehr anzuwenden sind. 
 
Die Zuweisungen des Landes beliefen sich auf 3.799 TEUR. Trotz der mit dem KiFöG eingetre-
tenen, erhöhten Landesförderung bleibt der Anteil an den Aufwendungen weit unter dem eigent-
lich nach dem Konnexitätsprinzip zu tragendem Anteil aufgrund der Einführung der Rechtsan-
sprüche auf Kita- und Krabbelplätze sowie der Standardsetzungen durch das HessKiFöG. 
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Umsatzerlöse: 
 

 
2015 2014 Verände-

rung 
 TEUR TEUR TEUR 
Betriebskostenzuschuss der Stadt 
Offenbach 

0 0 0 

Elternbeiträge 5.155 4.608 546 
Ersatz von Essenskosten 1.873 1.911 -38 
Klinikum Randzeitenbetreuung 13 27 -14 
Zuweisung des Bundes 100 100 0 
Zuweisungen des Landes 3.799 3.522 277 
Zuschuss ESF 0 65 -65 
Sprachförderung Jugendamt 200 200 0 
Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.845 1.758 87 
Personalkostenerstattung Jugendamt 642 627 15 

 13.627 12.818 809 
 
 

 
1.2. Entwicklung wesentlicher Aufwandstreiber  
 
 
Auch zukünftig muss an der positiven Produktivitätsentwicklung des EKO der letzten Jahre wei-
ter gearbeitet und entwickelt werden. In den Bereichen Hauswirtschaft und Reinigung können 
langfristig noch immer geringfügige Kostensenkungen realisiert werden. Die Kostenstruktur der 
Verwaltung sollte hinsichtlich ihrer Produktivität auf dem gegenwärtigen Niveau gehalten wer-
den, es ist jedoch nicht zu erwarten, dass hier noch größere Produktivitätsspielräume aufgetan 
werden können. Derzeit wird an weiteren organisatorischen wie technischen Maßnahmen (Opti-
mierung des Einsatzes von Software) der Produktivitätssteigerung der Verwaltung gearbeitet. Mit 
dem geplanten Umzug in die ehemaligen Räume des Bürgerbüros im Rathaus wird nach Erörte-
rung mit der Personalvertretung eine Veränderung der Service-Organisation eingeführt werden. 
Vorgesehen ist eine zentrale Anlaufstelle für den Publikumsverkehr. Auch hier ist die Gewinnung 
von Produktivitätsspielräumen das Ziel. 
 
Im pädagogischen Bereich wird weiterhin der Schwerpunkt "Integration von Kindern aus Fami-
lien mit Migrationshintergrund" sowie die Vorbereitung auf die Anforderungen des Schulsystems 
im Zentrum des Auftrages der Kindertagesstätten bleiben. Der Erwerb der deutschen Sprache 
bleibt Schwerpunkt des Bildungsauftrages der Elementarbildung. Dies insbesondere deshalb, da 
seitens des Landes Hessen den Schulen die Möglichkeit gegeben wurde, Kinder mit unzu-
reichenden Deutschkenntnissen von der Einschulung zurückzustellen. Mit dem 2. Halbjahr 2002 
hat der EKO begonnen, gemeinsam mit den Freien Kita-Trägern flächendeckend Sprachförder-
maßnahmen anzubieten. Die Einführung und Entwicklung weiterer spezieller Angebote (z. B. für 
Mathematik und Naturwissenschaften) waren Teil des Weiterbildungsprogramms. Seit dem Kin-
dertagesstättenjahr 2007/2008 werden über 1.400 Kinder mit steigender Tendenz mit dem 
Sprachförderprogramm erreicht. In 2015 erhielten beim EKO über 2000 Kinder Sprachförderung. 
Im Zuge des Modells Hort / Ganztagsklassen arbeiten Schulen und der EKO intensiv daran, me-
thodisch und inhaltlich ihre Bildungsarbeit aufeinander abzustimmen. Aus Mitteln des Pro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“ des BMFSFJ wurde dieser Pro-
zess im Zeitraum 1.8.2011 bis 31.7.2014 mit insgesamt TEUR 300 gefördert. 
Neben den in diesem Zusammenhang zu lösenden organisatorischen und administrativen Auf-
gaben im pädagogisch-/inhaltlichen Bereich des EKO bleibt es bei der Priorität zur Nach- und 
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Weiterqualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern. Diese sind zumeist qua Ausbildung bzw. 
bisheriger beruflicher Erfahrung nicht ausreichend vorbereitet, Kinder – insbesondere mit frem-
den Muttersprachen – beim Spracherwerb der deutschen Sprache sowie in ihrer Bildungsent-
wicklung intensiv zu unterstützen. D.h., die aufgewendeten Fortbildungs- und Qualifizierungsmit-
tel des EKO müssen weiterhin zur Verfügung stehen. In den nächsten Jahren wird das auf-
wendige Weiterbildungsprogramm für das gesamte pädagogische Personal durch weniger kos-
tenintensive Maßnahmen der Nachhaltigkeit fortgeführt, um die Kitas auf ihrem Weg hin zu er-
folgreichen Bildungseinrichtungen weiter begleiten zu können. Die Betriebsleitung hatte mit dem 
Wirtschaftsplan 2015 die notwendigen Mittel hierfür beantragt und von der Stadtverordnetenver-
sammlung bewilligt bekommen. Die Fortsetzung in 2016 ist gesichert. 
 
Der EKO hatte sich erfolgreich an der Erprobung des Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plans für die null- bis zehnjährigen Kinder in Kooperation zwischen der Mathildenschule und der 
Kita (4) Mathildenstraße beteiligt. Die Ziele des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans lie-
gen sowohl dem Mitte 2012 abgeschlossenen Weiterbildungsprogramm als auch den Maßnah-
men zur Nachhaltigkeit wie dem Leistungsprofil des EKO zu Grunde. 
 
 
Wesentlichste Aufwandposition des EKO ist der Personalaufwand: 
 

 
2015 2014 Verände-

rung 

 TEUR TEUR TEUR 

Gehälter 16.607 15.589    1.018 

Soziale Aufwendungen   3.189   3.113         76 
Aufwendungen für Altersversorgung 
und für Unterstützung    1.275   1.281                                     

   
        -6 

 
 21.071 19.983    1.088 
 
 
1.3. Investitionen  

 
Der im Investitionsplan 2015 geplante Betrag in Höhe von 180 TEUR wurde um 77 TEUR unter-
schritten. 
 
 
Darstellung der Lage der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2015 
 
1.4. Vermögenslage  
 
Das Stammkapital wurde entsprechend der Betriebssatzung mit TEUR 2.301 ausgewiesen. Ge-
mäß BilMoG ist eine offene Absetzung des nicht eingeforderten Stammkapitals verpflichtend, 
d.h. der Ausweis des Stammkapitals beträgt nun EUR 0,00.  
 
Die Rückstellungen im Personalbereich haben sich aufgrund von Zuführung, Verbrauch und Auf-
lösung um insgesamt TEUR 201 verringert. Die Sonstigen Rückstellungen wurden für mögliche 
Rückforderungen des Sozialhilfeträgers für Fehlzeiten von Integrationskindern (TEUR 454), für 
die Rückstellung Kita Streik Erstattung Essensgelder (TEUR 47), für die Rückstellung Tariferhö-
hung (TEUR 600), für die Rückstellung Sprachförderung (TEUR 34), für die Jahresabschluss-
kosten (TEUR 15), für Überstundenerstattungen (TEUR 15), für Ausstehende Rechnungen 
(TEUR 12), für die Rückstellung Aufbewahrung (TEUR 12) und für Betriebsprüfungen (TEUR 2) 
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gebildet. Die Drohverlustrückstellung Sprachförderung wird mit TEUR 320 weitergeführt. Die 
Auflösung in Höhe von TEUR 44 wurde in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. 
 
 
 
Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt: 
 

Stand 
Ver- 
brauch/ Zuführung Stand 

01.01.2015 Auflösung 31.12.2015 

Euro Euro Euro Euro 

Altersteilverpflichtungen 523.833,00 208.044,00 18.265,00 334.054,00 

Noch nicht genommener Urlaub 200.953,19 200.953,19 180.128,78 180.128,78 

Gleitzeitguthaben 9.270,91 9.270,91 15.244,76 15.244,76 

Jubiläumsrückstellung 126.972,00 126.972,00 130.802,00 130.802,00 

861.029,10 545.240,10 344.440,54 660.229,54 

Jahresabschlusskosten 27.300,00 27.300,00 15.400,00 15.400,00 

Rückzahlung Kita Streik Essen 0,0 0,00 47.200,00 47.200,00 

Sprachförderung Land Hessen 55.000,00 55.000,00 34.000,00 34.000,00 

Rückstellung Sprachförderung 521.000,00 211.081,00 10.000,00 319.919,00 

Rückzahlung Integrationskinder 160.000,00 124.447,04 418.000,00 453.552,96 
Rückstellung 
Tariferhö-
hung 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

Ausstehende Rechnungen 1.000,00 0,00 10.900,00 11.900,00 
Rückstellung 
Überstundenerstattung 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

Betriebsprüfung 2.500,00 0.00 0,00 2.500,00 

Archivierung Geschäftsunterlagen         12.000,00    2.160,00     2.160,00     12.000,00 

1.639.829,10 965.228,14 1.497.100,54 2.171.701,50 
 
 
 
 
1.5. Finanzlage 
 
Die Liquidität war während des Wirtschaftsjahres jederzeit gewährleistet. Für die Beurteilung der 
Finanzlage sind die erwirtschafteten und die von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel so-
wie deren Verwendung von Bedeutung. Die Kapitalflussrechnung stellt Zahlungsströme dar und 
gibt darüber Auskunft, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche Investitions- und Finanzie-
rungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Die Darstellung erfolgt gemäß dem Deutschen Rech-
nungslegungsstandard Nr. 2 (DRS 2) des Deutschen Standardisierungsrates (DSR). 
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Kapitalflussrechnung 2015 2014 

  TEUR TEUR 

      

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -12.168 -11.565 

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +124 +128 
./. Gewinn/+ Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen +3 +2 
././+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen +532 -381 

././+ Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

-1.029 -4.017 

sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

+/./. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

+1.038 +4.712 

Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- 

oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -11.503 -11.123 
./. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -103 -130 

+ Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen 0 0 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -103 -130 

+ Einzahlung aus Verlustübernahme +11.565 +11.287 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit +11.565 +11.287 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -41 +34 
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode +495 +461 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode +454 +495 
 

 
1.6. Ausblick und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 

Mit dem Personalrat und der Frauenbeauftragten wurde die Umstellung von Hauswirtschaft und 
Reinigung auf Fremdvergabe verbindlich vereinbart. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen natürli-
cher Personalfluktuation. Der weitere Stellenabbau verläuft langsam und langfristig. 
 
Im Bereich von Pädagogik und Bildung werden die zusätzlichen Maßnahmen zum Spracherwerb 
bzw. der Unterstützung von Integration fortgesetzt. Die Stadtverordnetenversammlung stellt hier-
für seit 2003 Sondermittel bereit. 
 
Die seit 2005 nicht mehr notwendige Vormittagsbetreuung von Hortkindern hat ca. 250 Halb-
tags-Kita-Plätze ermöglicht. Obwohl das Angebot nicht bedarfsgerecht ist, muss es zur Deckung 
der Nachfrage aufgrund des Rechtsanspruches weiterhin vorgehalten werden. Erst mit der Inbe-
triebnahme der bereits in Umsetzung befindlichen Kita-Neubauten kann dieses Angebot vom 
Markt genommen werden. 
 
Nach wie vor entstehen dem EKO im Vergleich zu den Freien Trägern im Rahmen der Betriebs-
kostenzuschüsse ungedeckte Kosten wegen seiner besonderen Aufgaben und Verpflichtungen 
als Öffentlicher Träger der Jugendhilfe. Neben unbeeinflussbaren Deckungsbeiträgen für die 
Kernverwaltung sind dies insbesondere die Kosten für die Bereitstellung von Integrationsplätzen 
im Rahmen der Inklusion für Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Diese beliefen sich im 
Wirtschaftsjahr 2015 auf ca. 561 TEUR. Die Kosten setzen sich zusammen aus Einnahmever-
lusten aufgrund der vorgeschriebene Platzreduktion in den Gruppen und zusätzlichen Personal-
kosten. Hiervon abgesetzt wurde die Kostenbeteiligung des Öffentlichen Trägers der Sozialhilfe. 
 



Anlage IV 
Blatt 7 

 
 

 

 

2.1. Sonstige Leistungsindikatoren 
 
Um zukünftig Risiken und Veränderungen durch Jahresvergleiche besser erkennen zu können, 
hat die Betriebsleitung in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Heim & Honer-
meier wenige, aber aussagekräftige Leistungsindikatoren entwickelt: 
 
 
2.1.1. Pädagogischer Personalbesatz (1) 
 
Diese Kennziffer weist das Verhältnis zwischen tatsächlich angebotenen Kindbetreuungsstunden 
und eingesetzten pädagogischen Personalstunden aus. Anders ausgedrückt: Wie viele Kindbe-
treuungsstunden fallen anteilig auf eine Erzieherinnenstunde. (Jahressumme der Kindbetreu-
ungsstunden / Jahressumme der Bruttoarbeitsstunden aller Erzieherinnen im Gruppendienst). 
Dieser Indikator lässt sowohl einen Rückschluss auf die pädagogische Qualität i.S. einer Grund-
ausstattung als auch die Kostenstruktur wie `Produktivität´ zu, da das Personal den mit Abstand 
größten Kostenblock der pädagogischen Betriebskosten ausmacht. Außerdem könnte mit seiner 
Hilfe die Ausstattung Freier Träger mit der des EKO verglichen werden, sofern von dort die Da-
ten vorlägen. 
 
Die folgende Tabelle vergleicht die Jahre 2002 bis 2015 
  

A B C D 

Jahr Kindbetreuungsstunden Bruttoarbeitsstun-
den 

Indikator (B/C) 

2002 2.791.905 401.966 6,95 

2003 2.779.169 420.723 6,61 

2004 2.908.633 430.109 6,76 

2005 3.020.410 440.287 6,86 

2006 3.391.167 450.733 7,52 

2007 3.424.979 453.337 7,55 

2008 3.597.177 444.248 8,10 

2009 3.729.026 507.304 7,35 

2010 4.094.292 511.656 8,00 

2011 4.345.406 526.289 8,26 

2012 4.498.733 556.943 8,08 

2013 4.912.071 560.087 8,77 
2014 6.211.604  586.257 10,60 

2014 5.188.372 586.257 8,85 
2015 5.229.289  575.936* 9,08 

*Enthält 6017,5 Erzieherinnenstunden aus Fremdfirmeneinkauf 
 
 
Der Kennziffernvergleich 08/09 zeigt, dass sich die qualitative Versorgung der Kinder statistisch 
verbessert hatte. Auf eine Erzieherinnenstunde kamen 0,75 Kindbetreuungsstunden weniger. 
Die Kennziffer lag noch immer über dem Referenzwert 2002, d.h. die qualitative Ausstattung war 
2009 unter dem Niveau 02. Einflusswerte sind und waren die Auslastungsschwankungen der 
Einrichtungen sowie Schwankungen bei der Nachbesetzung von freien Stellen. In 2009 hatte 
sich bereits der zunehmende Erzieherinnenmangel ausgewirkt. Insbesondere befristete Stellen 
konnten und können oft über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden. Trotzdem führte die 
verbesserte Stellenplansituation 2009 (z.B. Springerstellen) zu einer Steigerung der päd. Quali-
tät im Sinne dieses Indikators. 
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Von 2009 nach 2010 hatte sich die qualitative Versorgung der Kinder statistisch verschlechtert. 
Der zwischenzeitlich schwierigere Arbeitsmarkt bei der Suche nach Erzieherinnen hatte sich im 
Jahresmittel bereits negativ ausgewirkt. Diese Entwicklung setzte sich in 2011 fort. Der Wert lag 
damit über dem bis dahin schlechtesten Wert aus dem Jahr 2008. 
Trotz der schwierigen Arbeitsmarktsituation in 2012 und der Notwendigkeit einer Wiederbeset-
zungssperre von Oktober bis Dezember 2012, um das Personalbudget einhalten zu können, 
konnte der Personalbesatz gegenüber 2011 geringfügig gesteigert werden. Trotzdem bleibt es 
der drittschlechteste Wert seit 2002. Seit 2002 zeigt sich damit trotz Schwankungen eine Ten-
denz der kontinuierlichen Senkung des Personalbesatzes, sprich der pädagogischen Qualität. 
Diese Tendenz setzt sich fort. 
Der Wert 2014 war auf Grund eines Verknüpfungsfehlers in den Datentabellen – wie sich bei der 
Berechnung der Werte 2015 herausstellte – invalide und musste daher korrigiert werden. Die 
alten Werte sind oben grau unterlegt und klein-kursiv gedruckt ausgewiesen. In der Zeile darun-
ter die korrigierten Werte 2014, welche - zwar geringfügiger - die Tendenz weiterhin bestätigen. 
Der Wert 2015 ist der schlechteste seit 2002 und liegt mit 2,47 Kindbetreuungsstunden pro Er-
zieherinnen-Stunde über dem Bestwert von 2003. 
 
Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten bedeutet dies eine kontinuierliche Steigerung der Pro-
duktivität wie eine Verbesserung der Kostenstruktur. Von 2014 nach 2015 ist eine weitere Ver-
besserung zu beobachten. Seit 2002 stieg die Produktivität um 2,13 Punkte. 
 
 
2.1.2. Personalkosten pro Betreuungsstunde (2) 
 
Dieser Wert dient als Indikator für die Kostenentwicklung des EKO, da die Personalkosten bei 
weitem den größten Kostenblock der Aufwendungen ausmachen und zum anderen die beein-
flussbarste Größe darstellen, wenn von Qualitätskriterien der Grundausstattung abgesehen wird. 
(Jahressumme Bruttoarbeitgeberkosten Personal gesamt / Jahressumme Kindbetreuungsstun-
den): 
 
Die folgende Tabelle vergleicht die Jahre 2002 bis 2015: 
 

A B C D 

Jahr Bruttorarbeitgeberkosten Kindbetreuungsstunden Indikator (B/C) 
2002 10.227.162,00 2.791.905 3,66 

2003 10.704.494,00 2.779.169 3,85 

2004 11.247.989,71 2.908.633 3,867 

2005 11.696.484,42 3.020.410 3,872 

2006 12.450.604,80 3.391.167 3,671 

2007 12.444.404,57 3.424.979 3,633 

2008 13.354.354,77 3.597.177 3,712 

2009 14.484.415,10 3.729.026 3,884 

2010 16.127.014,62 4.094.292 3,938 
2011 17.083.783,90 4.345.406 3,931 
2012 17.731.231,78 4.498.733 3,941 
2013 18.154.788,81 4.912.071 3,696 
2014  20.014.781,74 6.211.604 3,222 

2014 20.014.781,74 5.188.372 3,858 
2015 21.272.697,09* 5.229.289 4,086 

* Enthält 201.864,14 € für 6017,5 Erzieherinnenstunden aus Fremdfirmeneinkauf sowie die Rückstellung Tariferhöhung 
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Der Anstieg der Kosten für Personal an einer Kindbetreuungsstunde von 2002 nach 2003 be-
gründete sich sowohl in den Tariferhöhungen wie der unter (2.4.1) kenntlich gemachten qualita-
tiven Verbesserung. Der geringe Anstieg von 2003 nach 2004 ist ausschließlich in den Tarifer-
höhungen begründet, da der Personalbesatz (Indikator) leicht gesunken ist. Der Anstieg von 
2004 nach 2005 um 0,005 entspricht einer prozentualen Steigerung von 0,13%. Dies zeigt, dass 
die Tariferhöhungen sowie höhere Kosten für die Zusatzversorgung aufgrund des geringeren 
Personalbesatzes (Indikator) zum Teil kompensiert werden konnten. Die Senkung der Kosten 
von 2005 nach 2006 für Personal an einer Kindbetreuungsstunde um 5,19% ist die Folge der 
Verringerung des Personalbesatzes (vgl. 2.4.1) und geringer Tarifsteigerungen. Die geringfügige 
Kostensenkung von 06 nach 07 um 0,038 Punkte war das Ergebnis der unter Indikator erläuter-
ten geringfügigen Verschlechterung der Personalausstattung sowie geringer Tarifsteigerungen. 
Der Wert lag erstmals unter dem Referenzwert aus 2002. 
Die Steigerung der Kosten für Personal (10,76%) von 2007 nach 2008 an einer Kindbetreuungs-
stunde war Ergebnis der Tarifsteigerung in 2008 sowie der Auswirkungen der Tarifstruktur des 
TVöD. 
Nachträglich wurde hier der Betrag um die gebildete Rückstellung im Jahr 2008 in Höhe von 
TEUR 1.122 verringert, da nun die Kennzahlen ein unverfälschtes Bild ergaben. 
Die Steigerung um 4,634% der Personalkosten pro Betreuungsstunde in 2009 war einerseits 
Ergebnis der Tarifsteigerung und andererseits Ausdruck einer insgesamt gesteigerten Personal-
bemessung in 2009. Hier sind insbesondere die für das Weiterbildungsprogramm geschaffenen 
Springerstellen. 
Die Steigerung der Personalkosten pro Betreuungsstunde von 2009 nach 2010 um nur 1,390% 
war dem Rückgang des pädagogischen Personalbesatzes geschuldet. Die Verbesserung der 
Ausstattung des Stellenplans sowie die Verteuerung des Tarifvertrages hätte eine erheblich 
stärkere Steigerung der Personalkosten pro Betreuungsstunden erwarten lassen. 
Die Personalkosten pro Betreuungsstunde in 2011 gegenüber 2010 sanken geringfügig. Dies 
war unter Bezug auf den Indikator ein zu erwartender Wert. Hier gilt, was bereits in 2010 zu ver-
zeichnen war. Der Effekt war in 2011 stärker als in 2010. 
Die Personalkosten pro Betreuungsstunde in 2012 gegenüber 2011 stiegen geringfügig an. Dies 
steht im Zusammenhang mit der geringen Steigerung des Personalbesatzes (Indikator 1). 
Die Personalkosten pro Betreuungsstunde verzeichneten in 2013 den viertbesten Wert seit 
2002. Nur die Jahresergebnisse 2002, 2006 u. 2007 lagen unter dem Wert 2013. Die Personal-
kosten pro Betreuungsstunde fielen um 6,217 % gegenüber 2012. Der Zusammenhang mit Indi-
kator (1) war evident. 
Die Personalkosten pro Betreuungsstunde 2014 werden gemäß den zu korrigierende Werten 
(siehe Indikator [1]) ausgewiesen. In 2014 waren ca. 560 T€ Mehraufwand aufgrund von Tarif-
steigerungen zu finanzieren. Die relativ geringfügige Steigerung und ein Wert unterhalb der 
Werte 2010- 2012 war im Wesentlichen der Arbeitsmarktsituation und der damit verbundenen 
Unterbesetzung gegenüber Stellenplan und Stundenzuweisungen nach Personalschlüssel ge-
schuldet. 
Der höchste Wert in 2015 seit 2002 und die Steigerung von 2014 nach 2015 ist in der Tarifstei-
gerung 2015 begründet. Die Unterbesetzung aufgrund der Arbeitsmarkteinschränkungen sowie 
die unter dem Erwartungswert liegende Steigerung der Kindbetreuungsstunden führte zu einer 
geringeren Steigerung des Wertes als zu erwarten war.  
 
 
2.1.3. Bruttoumsatz pro Betreuungsstunde (3) 
 
Gibt die Kosten pro Betreuungsstunde an. Dieser Indikator kann zur Beobachtung der Kosten-
entwicklung und Produktivität genutzt werden. 
 
Die folgende Tabelle vergleicht die Jahre 2002 bis 2015 
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A B C D 

Jahr Aufwendungen Kindbetreuungsstunden Indikator (B/C) 
2002 13.510.453,00 2.791.905 4,84 

2003 12.775.084,00 2.779.169 4,60 

2004 13.543.899,31 2.908.633 4,656 

2005 13.943.666,84 3.020.410 4,616 

2006 14.895.158,78 3.391.167 4,392 

2007 14.949.211,90 3.424.979 4,365 

2008 17.560.681,86 3.597.177 4,882 

2009 17.932.770,72 3.729.026 4,809 

2010 20.499.403,18 4.094.292 5,007 
2011 21.921.821,10 4.345.406 5,045 
2012 22.576.257,48 4.498.733 5,018 
2013 23.798.797,14 4.912.071 4,845 
2014 25.226.034,57 6.211.604 4,061 

2014 25.226.034,57 5.188.372 4,862 
2015 25.951.305,27 5.229.289 4,963 

 
 
Der Effekt der Kostensenkung pro Betreuungsstunde von 2002 nach 2003 war der Herausnah-
me der Gebäudekosten aus der GuV geschuldet. Der geringfügige Anstieg von 2003 nach 2004 
war im Wesentlichen durch allgemeine Preis- und Tariferhöhungen verursacht. Die Kosten pro 
Betreuungsstunde sanken in 2006 gegenüber 2005 um 4,85 % vor allem aufgrund des verringer-
ten Personalbesatzes. Die Kosten pro Betreuungsstunde sanken in 2007 gegenüber 2006 ge-
ringfügig u.a. aufgrund des anteilig verringerten Personalbesatzes. Sie liegen unter dem Refe-
renzwert von 2003. Die Kosten pro Betreuungsstunde stiegen in 2008 erstmals gegenüber dem 
Referenzwert 2004. Dies war den allgemeinen Preissteigerungen und insbesondere der Tarifer-
höhung geschuldet. 
Die Kosten pro Betreuungsstunde sind in 2009 gegenüber 2008 wieder gesunken. 
Die Kosten pro Betreuungsstunden 2010 waren gegenüber 2009 höher. Dies war insbesondere 
den hohen Aufwendungen für die Weiterbildung aller Erzieherinnen geschuldet. 
Gegenüber 2010 stiegen die Kosten pro Betreuungsstunden in 2011 lediglich um 0,77 %. Dies 
trotz der hohen Ausgaben für Weiterbildung und periodenfremder Aufwendungen aus den Jah-
ren 2008-2010 (TEUR 226). 
Von 2011 nach 2012 sind die Kosten pro Betreuungsstunde wieder gesunken. Der Wegfall des 
Kostenblocks Weiterbildung sowie die Entwicklungen der Indikatoren 1 und 2 sind Ursache für 
diese positive Entwicklung der Produktivität. Seit 2002, also über 10 Jahre hinweg, entspricht 
dies einer Gesamtsteigerung von 17,8% der Kosten pro Betreuungsstunde. Inflationsbereinigt 
lässt sich damit feststellen, dass die Kosten in diesen 10 Jahren strukturell nicht unerheblich 
gesenkt werden konnten. 
Von 2012 nach 2013 sind die Kosten pro Betreuungsstunde erneut gesunken. Sie liegen unter 
dem Wert von 2008. Dies trotz Preis- und Tarifsteigerungen. 
Der Bruttoumsatz pro Betreuungsstunde 2014 wird gemäß den zu korrigierende Werten (siehe 
Indikator [1]) ausgewiesen. 
Der Indikator 2015 liegt unter dem Wert aus 2010. Dies trotz erheblicher Tarifsteigerungen. D.h., 
nach wie vor wird ist die Entwicklung von Wirtschaftlichkeit und Produktivität positiv. 
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2.1.4. Ertrag pro Betreuungsstunde (4) 
 
 
Dieser Indikator zeigt positive oder negative Entwicklungen der Ertragslage an. 
 
Die folgende Tabelle vergleicht die Jahre 2002 bis 2014 
 

A B C D 

Jahr Erträge Kindbetreuungsstun-
den 

Indikator 
(B/C) 

2002 12.918.847,00 2.791.905 4,63 

2003 13.090.771,00 2.779.169 4,71 

2004 13.809.937,79 2.908.633 4,75 

2005 14.763.082,71 3.020.410 4,89 

2006 16.148.277,19 3.391.167 4,76 

2007 16.480.795,23 3.424.979 4,81 

2008 18.499.606,38 3.597.177 5,14 

2009 19.670.225,04 3.729.026 5,27 

2010 21.514.656,52 4.094.292 5,25 

2011 22.985.321,21 4.345.406 5,29 

2012 17.812.726,27 4.498.733 3,96 

Nachrichtlich Kennziffer inkl. BKZ 2. Halbjahr 2012: 
2012 24.494.742,69 4.498.733 5,44 

Abschluss 2013 
2013 12.511.458,06 4.912.071 2,55 

Nachrichtlich Kennziffer inkl. BKZ 2013: 
2013 26.952.447,05 4.912.071 5,49 

Abschluss 2014 
2014 13.661.448,53 6.211.604 2,20 

2014 13.661.448,53 5.188.372 2,63 
Nachrichtlich Kennziffer inkl. BKZ 2014 

2014 29.250.953,38 6.211.604 4,71 

2014 29.250.953,38 5.188.372 5,64 
Abschluss 2015 

2015 14.401.420,92 5.229.289 2.75 
Nachrichtlich Kennziffer inkl. BKZ 2015 

2015 30.746.479,92 5.229.289 5,88 
 
Die Ertragslage 2009 war die beste seit Einführung der Kennziffern. Die noch immer relativ hohe 
Doppelbelegung ehemaliger Ganztagsplätze im Hortbereich sowie die anteilige Entlastung ge-
mäß § 90 SGB VIII auch für das Essensgeld wirkte sich auf die Ertragslage positiv aus. 
Die geringfügig verschlechterte Ertragslage in 2010 war den normalen Schwankungen bei der 
Platzbelegung geschuldet. Sie bedarf aufgrund ihrer Geringfügigkeit keiner besonderen Begrün-
dung. 
Die Ertragslage hatte sich in 2011 gegenüber dem Bestwert in 2009 um ca. 0,4% gesteigert. Sie 
hält sich damit relativ stabil auf dem erreichten Niveau. Die Geringfügigkeit der Schwankung 
bedarf keiner besonderen Betrachtung. 
Der Ertrag pro Betreuungsstunde 2014 wird gemäß den zu korrigierende Werten (siehe Indikator 
[1]) ausgewiesen. Unter Einbeziehung der fiktiv zustehenden BKZ der Bestwert seit 2002. 
Die Ertragslage 2015 weist wie schon die Jahresabschlüsse seit 2012 im buchhalterischen Er-
gebnis einen massiven Einbruch nach unten aus, da der EKO durch Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung seit 1.7.2013 keine Betriebskostenzuschüsse (BKZ) gem. Richtlinie der 
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Stadtverordnetenversammlung mehr erhalten kann. Zum fortlaufenden Vergleich der Kennziffern 
sind in der letzten Tabellenzeile die Werte unter Hinzurechnung der entgangenen BKZ 
(16.345.059 €) 2015 dargestellt. Damit wurde im Wirtschaftsjahr 2015 der Bestwert seit 2002 
erzielt  
 
 
2.1.5. Kostendeckungsgrad (5) 
 

Der Verhältniswert aus den Indikatoren (3) u. (4) zeigt die Veränderungen des Kostendeckungs-
grades. 
 
Die folgende Tabelle vergleicht 2002 bis 2015 
 

A B C D 

Jahr Aufwand/Betreuungs- 
stunde - Indikator (3) 

Ertrag/Betreuungs-
stunde - Indikator (4) 

Kostendeckungsgrad 
(B/C) 

2002 4,840 4,63 1,04536 

2003 4,600 4,71 0,97664 

2004 4,656 4,75 0,98 

2005 4,616 4,89 0,944 

2006 4,392 4,76 0,92269 

2007 4,365 4,81 0,90748 

2008 4,882 5,14 0,94981 

2009 4,809 5,27 0,912 

2010 5,007 5,25 0,953 

2011 5,045 5,29 0,954 

2012 5,018 5,44 0,92 

2013 4,845 5,49 0,8825 
2014 4,061 4,71 0,8622 

2014 4,862 5,64 0,8621 

2015 4,963 5,88 0,844 

 
Bei Werten über Eins zeigt dieser Indikator die Verlustsituation des EKO an. Je höher der Wert 
die Eins übersteigt je geringer ist der Deckungsgrad bzw. je höher ist der Verlust pro abgebilde-
ter Betreuungsstunde. Bei Werten unter Eins umgekehrt. Der Überschuss in 2004 sank gegen-
über 2003 geringfügig. Die Ertragssteigerung pro Betreuungsstunde kompensierte nicht die er-
höhten Aufwendungen. Der Kostendeckungsgrad 2005 konnte sowohl gegenüber 2003 als auch 
2004 verbessert werden. Gegenüber 2003 entsprach dies einer Verbesserung um 3,342%. Der 
Kostendeckungsgrad konnte 2006 weiter verbessert werden. Gegenüber 2005 um 2,257 % und 
gegenüber 2003 um 5,524 %. Das Wirtschaftsjahr 2007 wies den besten Kostendeckungsgrad 
seit dem Referenzjahr 2003 aus. Gegenüber 2003 konnte der Wert um 7,08 % verbessert wer-
den. Von 2007 nach 2008 hat sich der Kostendeckungsgrad um 4,599 % verschlechtert. Er lag 
jedoch noch immer über dem Referenzjahr 2003. 
Das Wirtschaftsjahr 2009 wies den bisher zweitbesten Kostendeckungsgrad seit dem Referenz-
jahr 2003 aus. Der Aufwand pro Betreuungsstunde sank bei gleichzeitiger Ertragssteigerung. 
Da der Ertrag pro Betreuungsstunden leicht gesunken und gleichzeitig der Aufwand pro Betreu-
ungsstunden in 2010 angestiegen war, war der Kostendeckungsgrad geringer als in 2009, aber 
noch immer der viertbeste Wert seit dem Referenzjahr 2003. 



Anlage IV 
Blatt 13 

 
 

 

 

Der Kostendeckungsgrad 2011 hatte sich gegenüber 2010 sehr geringfügig verschlechtert. Un-
ter Berücksichtigung der Sonderbelastungen aus periodenfremden Zahlungen und den Son-
deraufwendungen für das Weiterbildungsprojekt stellt dies eine nicht näher zu begründende  
oder zu untersuchende Schwankung dar. Unter Vernachlässigung der periodenfremden Zahlun-
gen ergäbe sich keine Verschlechterung. 
Der Kostendeckungsgrad 2012 wurde aus den Kennziffern unter Hinzurechnung der entgange-
nen BKZ für das 2. Halbjahr 2012 gerechnet, da sich sonst kein interpretierbarer Vergleichswert 
ergäbe. Der Kostendeckungsgrad 2012 war der drittbeste seit 2002. Gegenüber 2011 hat er sich 
verbessert. 
Der Kostendeckungsgrad 2013 bis 2015 wurde aus den Kennziffern unter Hinzurechnung der 
entgangenen BKZ für die Jahre 2013 bis 2015 gerechnet, da sich sonst kein interpretierbarer 
Vergleichswert ergäbe. Die Werte 2014 wurden wie oben korrigiert. Der Wert 2015 weist eine 
erneute Verbesserung gegenüber 2013 aus. 
 
 
3.1. Bereinigtes Jahresergebnis zum Vergleich mit den freien Trägern 
 

Ziel des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, den EKO in gleicher Weise wie die 
freien Träger zu finanzieren, war es, die Angebote und Kosten des öffentlichen Trägers der Ju-
gendhilfe mit denen der freien Träger fair vergleichen zu können.  
Die folgende Tabelle zeigt, dass ein für den Vergleich bereinigtes Ergebnis 2015 einen beachtli-
chen Überschuss ausweisen würde: 
 
1 Ergebnis 2015 nach GuV - 12.167.784 € 
1a Entgangene BKZ 2015 16.345.059 € 
2 Entgangene BKZ für Gebäudekosten 1.239.201 € 
3 Gebäudekosten - 1.922.324 € 
4 Ergebnis GuV (bereinigt (gem. 1a) inkl. Gebäudekosten 3.494.152 € 

5 Ungedeckte Kosten sowie Einnahmeverluste für Einzelintegration 560.897 € 
6 Mindereinnahmen aus Landeszuschüssen 402.100 € 
7 Noch nicht realisierbares Einsparpotential Hauswirtschaft u. Reini-

gung 
20.000 € 

8 Bereinigtes Ergebnis zum Echtvergleich mit freien Trägern 4.477.149 € 
 
 
Erläuterungen zu: 
 
(1a) Das Ergebnis 2015 nach GuV wie ausgewiesen (1) ist um die entgangenen BKZ 2015 zu 

bereinigen. 
(2)  Die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger beinhalten einen Förderanteil für Gebäude-

kosten, der dem EKO nicht ausgezahlt wird, da die Gebäudekosten von diesem nicht ge-
tragen werden. Da für das bereinigte Geschäftsergebnis die Gebäudekosten (3) veran-
schlagt werden, ist der entgangene BKZ-Anteil für Gebäudekosten dem Betriebsergebnis 
wieder zuzurechnen.  

(3)  Das Ergebnis 2015 nach GuV (1) beinhaltet keine Gebäudekosten. Das Ergebnis der GuV 
ist daher um die in 2015 entstandenen Kosten für Betrieb und Unterhaltung der vom EKO 
genutzten Gebäude zu reduzieren. In 2015 wurden hierfür 1.922.323,82 EUR aufgewen-
det. 

(4)  Das um die Gebäudekosten bereinigte Jahresergebnis 2015 für den EKO. 
(5)  Der EKO ist als öffentlicher Träger der Jugendhilfe verpflichtet, den Rechtsanspruch von 

behinderten Kindern auf Inklusion zu gewährleisten. Da die Kostenerstattung des Sozialhil-
feträgers sowie die Zuschüsse nach dem HessKiFöG, die dem Träger entstehenden Kos-
ten nicht vollständig ersetzen, werden Einzelintegrationsplätze fast ausschließlich vom 
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EKO angeboten. Das Jahresergebnis ist deshalb um diese außerordentliche – bei den 
freien Trägern in diesem Ausmaß nicht vorkommende – Belastung zu bereinigen. Die zu-
sätzlichen Aufwendungen für Inklusionsplätze sind: Die entgangenen Elternbeiträge und 
Betriebskostenzuschüsse aufgrund der vorgeschriebenen Platzreduktion sowie zusätzliche 
Personalkosten gemäß Förderrichtlinien. In 2015 betrug diese Mehrbelastung 560.897 €. 

(6)  Aufgrund der Schlechterstellung kommunaler Kindertagesstätten gegenüber den Einrich-
tungen freier Träger im Rahmen der Förderung nach dem HessKiFöG hat der EKO in 2015 
bezogen auf sein Angebot eine um den oben ausgewiesenen Betrag geringere Förderung 
erhalten. 

(7)  Die Umstellung auf ausschließlich Fremdleistung für Hauswirtschaft und Reinigung ist 
noch nicht abgeschlossen, da betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind und ei-
genes Personal nur auf dem Weg natürlicher Fluktuation abgebaut werden kann. In die-
sem Kostenblock steckt noch ein Potential zur Kostensenkung in Höhe von ca. 20 TEUR. 

(8)  Hätte der EKO die gleichen Förderbedingungen wie die freien Träger, keine Gewährleis-
tungsverpflichtung als öffentlicher Träger der Jugendhilfe sowie keinerlei betriebswirt-
schaftliche Altlasten, wäre in 2015 ein Geschäftsergebnis in dieser Größenordnung mög-
lich gewesen. 

 
 
3.2. Personalentwicklung 
 
Gezeigt wird die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Personen: 
 
  2015 2014             Ab- 
  Personen  Personen  weichung 
 
Beamte  1      1  0  
Angestellte  467 452  15 
Praktikanten   47   42  5 
  515        495  20 
 
 
 
 
4. Prognosebericht: Voraussichtliche Entwicklung und Chancen und Risiken 
 
 
4.1. Grundaussagen zur Unternehmensentwicklung  
 
Um den gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz in 2015 jederzeit erfüllen zu können, 
musste der EKO die Belegung der Einrichtungen bis zur rechtlich möglichen Grenze vornehmen. 
Auf Grund dieser Notwendigkeit lag die durchschnittliche Auslastung knapp unter 100% im Jah-
resmittel. Der weitere Platzausbau von Kindergartenplätzen im Gesamtsystem der Jugendhilfe 
wird die Situation erst mittelfristig entspannen, da die Jahrgangspopulationen in der Altersgruppe 
drei Jahre bis Einschulung weiter wachsen werden. 
Zum 1. Januar 2005 trat die Novellierung des SGB VIII hinsichtlich der zukünftigen Aufgaben 
des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Rahmen der Betreuung und Bildung von Kindern in 
Kraft. Zukünftig verlangt der Gesetzgeber sowohl vom Öffentlichen Träger der Jugendhilfe wie 
von den Freien Trägern die Gewährleistung qualitativ hochwertiger und erfolgreicher Bildungsar-
beit. Dies bedeutet neben der Bestätigung der bisherigen Unternehmenspolitik des EKO zukünf-
tig die kontinuierliche Steigerung der pädagogischen Qualität, um dem gesetzlichen Norman-
spruch bezogen auf den Bildungsauftrag gerecht zu werden. Die Betriebsleitung hat mit dem 
Jahr 2008 die Einleitung intensiver Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen vorge-
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schlagen und eingeleitet. Hierfür wurden erhebliche Mittel bereitgestellt. Das Programm wurde 
Mitte 2012 abgeschlossen. Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Erreichten wurden 
eingeleitet und werden die nächsten Jahre fortgesetzt. 
Die programmatisch angestrebte, aber derzeit aufgrund des Nachfrage- / Angebotsdifferentials 
in absehbarer Zukunft nicht zu erwartende Reduktion der Gruppenstärke bedeutete für die be-
triebswirtschaftliche Entwicklung des EKO bei gleichbleibendem Finanzierungsmodell neue Risi-
ken bezogen auf das Betriebsergebnis. Bei einer angenommenen Gruppenstärke von zukünftig 
22 Kindern pro Gruppe wären Einnahmeausfälle in der Höhe von mehr als EUR 1,6 Mio. zu er-
warten. Es bleibt abzuwarten, ob seitens der politischen Entscheiderinnen und Entscheider statt 
mit einer Gruppenreduktion über einen verbesserten Personalschlüssel die qualitativen Rah-
menbedingungen verbessert werden sollen. Auch dies würde weitere im derzeitigen Finanzie-
rungsmodell nicht gedeckte Kosten für den EKO zur Folge haben.  
Das seit 2014 geltende HKJGB wird derzeit evaluiert. Es sind eventuell weitere Veränderungen 
hinsichtlich Finanzierung und Qualitätsvorgaben zu erwarten. Die damit verbundene Novellierung 
der Betriebskostenzuschüsse ab voraussichtlich 2017 wie Veränderungen der Kostenstrukturen 
werden spätestens ab 2017 zu derzeit noch nicht bezifferbaren Risiken und Veränderungen füh-
ren. Hinzukommen Risiken aus noch nicht präzise bestimmbaren Tarifveränderungen in 2015 
sowie zu erwartende Tarifsteigerungen 2016. 
Der Ausbau des Modells Ganztagsklassen gemeinsam mit den Grundschulen soll fortgesetzt 
werden. Das Kultusministerium hat seinerseits das Offenbacher Modell als vorbildlich qualifiziert 
und wird sich im Rahmen der Pilotphase des Programms „Pakt für den Nachmittag“ in den 
Schuljahren 2016/17 u. 2017/18 finanziell beteiligen. Dies wird eine personelle Besserausstat-
tung ermöglichen.  
Das Modell birgt für den EKO betriebswirtschaftliche Risiken insofern, als durch die Betriebskos-
tenzuschüsse nicht abgedeckte zusätzliche Koordinationsstunden bereitgestellt werden und die 
Gruppengrößen sich an den Größen der Grundschulklassen orientieren müssen, die nicht immer 
die Gruppenstärke von 25 erreichen und damit erhebliche Einnahmeausfälle verursachen. 
 
 
4.2. Risikomanagement 
 
Mit dem bestehenden Planungswesen und der laufenden Plan-Ist-Kontrolle sind Instrumente 
vorhanden, die gewährleisten, dass bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkannt werden. 
Insbesondere werden die Personalkosten, die Einnahmen und der Stellenplan mittels regelmä-
ßiger Hochrechnungen und Soll/Ist-Vergleiche eng überwacht. Kleinere und dezentral verwaltete 
Budgets sowie der Einkauf zur Essensproduktion sind budgetiert. Der Budgetverbrauch wird 
vierteljährlich überprüft. Die Besonderheit des Betriebszweckes, nämlich Pflichtaufgaben des 
Öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wahrzunehmen, ist bei der Betrachtung möglicher Risiken 
zu berücksichtigen. 
 
In 2016 ist geplant, das spezielle Weiterbildungsprogramm für alle Erzieherinnen und Erzieher 
hinsichtlich der Qualitätsentwicklung der Sprachförderung fortzusetzen und eventuell zu intensi-
vieren. Hierfür werden auch in 2016 erhebliche Aufwendungen entstehen. 
 
 
 
5. Sonstige Angaben 
 
Zum 1.1.2014 ist das novellierte HKJGB in Kraft getreten. Seit Herbst 2015 entfallen die Über-
gangsregelungen. Seitdem sind alle neu gesetzten Standards einzuhalten. Dieses bringt erhebli-
che Veränderungen der Finanzierung durch das Land Hessen sowie Veränderungen der Vorga-
ben für Personalschlüssel wie Gruppengrößen. 
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Die wirtschaftlichen Folgen für den EKO sind noch nicht präzise bestimmbar. Die Betriebsleitung 
geht jedoch davon aus, dass 2016 im Wirtschaftsplan absehbare Risiken eingeplant wurden. 
 
 
 
6. Nachtragsbericht 
 
Weitere wesentliche Vorgänge nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres oder Sachverhalte, die 
für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sein könnten, lie-
gen nicht vor. 
 
 
Offenbach am Main, den 24.03.2016 
 
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach 
 
 
 
 
Dorenburg 
Betriebsleiter 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-

hang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Kinderta-

gesstätten Offenbach, Offenbach am Main, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-

gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelun-

gen der Satzung liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs. 

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-

geben. 

 

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-

ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs 

sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 

Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 

Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters des Eigenbetriebs 

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Ich 

bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurtei-

lung bildet. 

 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach, Offen-

bach am Main. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 

der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Frankfurt am Main, den 31. März 2016 
 
 
            (Ludwig)  
             Wirtschaftsprüfer  
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Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des  
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 

 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

erläutert, soweit nicht bereits der Anhang Ausführungen hierzu enthält. Die Vergleichszahlen des 

Vorjahres sind unter den Zahlen für das Berichtsjahr in Klammern vermerkt. 

 

 

Bilanz 
 
 
Aktivseite 
 

 

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten € 0,00 

 (€ 52,00) 

 

Ohne Anmerkungen. 

 

 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung € 541.798,00 

 (€ 565.475,00) 

 
 

Die Anlagenbuchhaltung wird mit Hilfe der EDV-Software SAP R/3 mit dem Modul FI-AA durch-

geführt. Die Sachanlagen sind in einem nach Anlageklassen gegliederten EDV-Anlagegitter, das 

neben den Anschaffungs- und Restbuchwerten die Zugänge, Abgänge und Abschreibungen 

aufzeigt, einzeln nachgewiesen. Der aus den maschinell erstellten Listen abgeleitete, im Anhang 

enthaltene Anlagennachweis (vgl. Anlage III, Blatt 10 und Blatt 11) gibt die Entwicklung der An-

schaffungswerte, der Abschreibungen und der Restbuchwerte zutreffend wieder. Die in der An-

lagenbuchhaltung nachgewiesenen Restbuchwerte der einzelnen Anlagegüter stimmen mit den 

jeweiligen Konten der Finanzbuchhaltung überein. Die beweglichen Gegenstände des Anlage-

vermögens bis zu einem Wert von netto € 410,00 Euro werden im Jahr des Zugangs voll abge-

schrieben.  
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Vorräte € 84.700,00 

 (€ 83.200,00) 

 

Ausgewiesen werden mit T€ 65 (Vorjahr T€ 63) Beschäftigungsmaterial (Spiele etc.) und mit 

T€ 20 (Vorjahr T€ 20) Lebensmittel. 

 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 403.504,77 

 (€ 401.638,89) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Forderungen aus Elternbeiträgen 464.065,52  427.809,59 

Forderungen gegen das Klinikum Offenbach 30.587,73  36.254,10 

abzüglich    

Einzelwertberichtigungen -83.448,48  -54.624,80 

Pauschalwertberichtigung -7.700,00  -7.800,00 

 403.504,77  401.638,89 

 

Für den Forderungsbestand aus Elternbeiträgen führt die Stadt Offenbach am Main das Konto-

korrent sowie das Inkasso. Die Forderungen sind durch eine Debitoren-Saldenliste belegt.  

 

Die Forderungen gegen das Klinikum Offenbach beinhalten die Erstattung für die Randzeitenbe-

treuung und Personalkosten für das 2. Halbjahr 2015 (im Vorjahr: 2. Halbjahr 2014). 

 

Die Einzelwertberichtigungen betreffen zum Bilanzstichtag ausgewiesene offene Forderungen 

aus den Jahren 1999 bis einschließlich 2011.  

 

Zur Deckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung 

(2 %) auf den risikobehafteten Forderungsbestand - nach Abzug der Einzelwertberichtigungen - 

gebildet. 
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Forderungen an die Stadt Offenbach/andere Eigenbetriebe € 7.663.471,10 

 (€ 6.339.360,03) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Verrechnungskonto Stadt Offenbach 7.594.182,18  6.133.655,23 

Zusätzliche Landesförderung für die gemeinsame    

Einzel- und Gruppenintegration 29.169,52  137.578,80 

Übrige 40.119,40  68.126,00 

 7.663.471,10  6.339.360,03 

 

Das Verrechnungskonto entspricht der Sonderkasse im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes.  

 

 

Sonstige Vermögensgegenstände € 55.814,97 

 (€ 154.512,19) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Debitorische Kreditoren 8.142,01  8.715,31 

Forderungen aus Erstattung Mutterschutz 4.799,68  270,50 

Sonstige Forderungen 42.873,28  145.526,38 

 55.814,97  154.512,19 

 

In den sonstigen Forderungen sind im Wesentlichen Ansprüche gegen die Bundesagentur für 

Arbeit für Zuschüsse zur Altersteilzeit in Höhe von T€ 40 (Vorjahr T€ 89) enthalten. Im Vorjahr 

waren zudem Zuschüsse zu „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ in Höhe von T€ 46 ent-

halten. 
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Guthaben bei Kreditinstituten € 453.805,84 

 (€ 495.206,10) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Hauptkonto bei der Städtischen Sparkasse    

Offenbach am Main 441.582,81  486.763,92 

Konten der einzelnen Kindertagesstätten 12.223,03  8.442,18 

 453.805,84  495.206,10 

 

Für die Guthaben bei Kreditinstituten liegen Kontoauszüge und gleich lautende Saldenmitteilun-

gen zum 31. Dezember 2015 vor. 

 

 

Rechnungsabgrenzungsposten € 12.350,00 

 (€ 211.081,00) 

 

Bei dem Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Zahlung für 2016 an INBAS So-

zialforschung GmbH für das Projekt "Reflexive Kompetenzentwicklung in der Sprachförderung". 
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Passivseite 
 

 

Eingefordertes Kapital € 0,00 

 (€ 0,00) 

 

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.  

Das satzungsmäßige Stammkapital gemäß § 12 Betriebssatzung beträgt € 2.300.813,47. Das 

Stammkapital ist noch nicht eingezahlt sowie nicht eingefordert. Nicht eingeforderte ausstehen-

de Einlagen sind offen vom Stammkapital abzusetzen. 

 

 

Gewinnrücklage € 1.200.000,00 

 (€ 1.200.000,00) 

 

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr. 

 

 

Verlust € -12.167.784,35 

 (€ -11.564.586,04) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Verlust des Vorjahres -11.564.586,04  -11.287.339,08 

Verlustübernahme durch den Haushalt der Stadt Offenbach 11.564.586,04  11.287.339,08 

Jahresverlust -12.167.784,35  -11.564.586,04 

 -12.167.784,35  -11.564.586,04 

 

 

Entsprechend des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Juli 2015 wurde der 

festgestellte Jahresverlust aus dem Jahr 2014 in Höhe von € 11.564.586,04 von der Stadt Of-

fenbach ausgeglichen. 

 

Über die Ergebnisverwendung 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung noch zu beschließen.
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Sonstige Rückstellungen € 2.171.701,50 

 (€ 1.639.829,10) 

 

 

Die sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung und Zusammensetzung: 

 

Stand am Stand am
01.01.2015 Verbrauch Auflösung Zuführung Aufzinsung 31.12.2015

€ € € € € €

Rückstellungen für  den Personalbereich

   Altersteilzeit 523.833,00 208.044,00 0,00 0,00 18.265,00 334.054,00
   Urlaub 200.953,19 200.953,19 0,00 180.128,78 0,00 180.128,78
   Dienstjubiläen 126.972,00 126.972,00 0,00 125.278,00 5.524,00 130.802,00
   Überstunden 9.270,91 9.270,91 0,00 15.244,76 0,00 15.244,76

861.029,10 545.240,10 0,00 320.651,54 23.789,00 660.229,54

Übrige Rückstellungen

   Tariferhöhungen 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
   Rückzahlung Sprachförderung 521.000,00 211.081,00 0,00 0,00 10.000,00 319.919,00
   Rückzahlung Integrationskosten 160.000,00 124.447,04 0,00 418.000,00 0,00 453.552,96
   Kita-Streik 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00 47.200,00
   Sprachförderung Land Hessen 55.000,00 14.483,75 40.516,25 34.000,00 0,00 34.000,00
   Jahresabschlusskosten 27.300,00 24.010,41 3.289,59 15.400,00 0,00 15.400,00
   Überstundenerstattungen Vorjahre 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
   Aufbewahrung Geschäftsunterlagen 12.000,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 12.000,00
   Ausstehende Rechnungen 1.000,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 11.900,00
   Betriebsprüfung 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

778.800,00 376.182,20 43.805,84 1.142.660,00 10.000,00 1.511.471,96

1.639.829,10 921.422,30 43.805,84 1.463.311,54 33.789,00 2.171.701,50
 

 

Rückstellungen für noch nicht präzise bestimmbare Nachzahlungen aus Tariferhöhungen 2015 

für Erzieherinnen und Leiterinnen wurden in Höhe von T€ 600 gebildet. 

 

Zum Bilanzstichtag sind für 6 (Vorjahr: 11) Altersteilzeitarbeitsverhältnisse gemäß Gutachten der 

Mercer Deutschland GmbH vom 7. Januar 2016 entsprechende Rückstellungen gebildet. Für die 

Rückstellungsberechnung für Altersteilzeit liegen ein Rechnungszinsfuß von 3,89 % sowie ein 

Gehaltstrend von + 2,0 % zugrunde. Für die Berechnungen kamen die Richttafeln 2005 G von 

Klaus Heubeck zur Anwendung. 

 

Für den Erfüllungsrückstand aus noch nicht genommenem Urlaub (1.181 Tage; Vorjahr: 1.283 

Tage) hat der Eigenbetrieb insgesamt T€ 180 für Gehälter - einschließlich der Sozialkosten - 

zurückgestellt. 

 

Gemäß der Verordnung über Gewährung von Ehrengaben zu Dienstjubiläen an die Angehörigen 

des öffentlichen Dienstes im Lande Hessen (Dienstjubiläumsverordnung - JVO -) i.V.m. der Eh-

renordnung der Stadt Offenbach am Main haben die Mitarbeiter nach 25 Jahren und nach 40 

Jahren Anspruch auf Jubiläumszuwendungen. Gemäß Gutachten der Mercer Deutschland 

GmbH vom 13. Januar 2016 war eine Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen in Höhe von 

T€ 131 zu bilden. 
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Für die auf das Jahr 2016 übertragenen Überstunden (654 Stunden; Vorjahr 385 Stunden) hat 

der Eigenbetrieb Rückstellungen von T€ 15 gebildet. 

 

Der Mehraufwand aus der Tariferhöhung für Erzieher/-innen und Leiter/-innen konnte zum Prü-

fungszeitpunkt noch nicht genau festgestellt werden und wurde daher überschlägig ermittelt. 

 

Es wurde durch das In-Kraft-Treten des HKJGB zum 1. Januar 2014 mit dem Wegfall des Lan-

deszuschusses in Höhe von T€ 600 gerechnet, sodass durch Sprachförderung ein entsprechen-

der Verlust drohte. Im Berichtsjahr sind noch T€ 320 zurückgestellt. Die Restlaufzeit der Rück-

stellung wird auf weitere zwei Jahre geschätzt und wurde daher abgezinst. 
 

Für eine voraussichtliche Rückzahlungsverpflichtung erhaltener Integrationskosten wurde ein 

Betrag von T€ 454 zurückgestellt. 

 

Für die Kosten der Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2015 wurden T€ 15 zurückgestellt. 
 

 

Erhaltene Anzahlungen € 1.180.924,91 

 (€ 1.180.924,91) 

 

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um zusätzliche Landeszuschüsse, die als Aus-

gleich für auslaufende Förderungen pauschal an die Gemeinden überwiesen wurden. Sie sollen 

dazu dienen, zukünftige Mehrkosten insbesondere im Personalbereich zu decken. Die Verwen-

dung der Mittel soll über mehrere Jahre erfolgen. 

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 258.095,58 

 (€ 183.434,17) 

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Kreditoren-Saldenliste 

und eine Kreditoren-Offene-Posten-Liste belegt und zum Prüfungszeitpunkt (15. März 2016) 

weitgehend beglichen. 
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Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach/ 

anderen Eigenbetrieben € 16.437.856,82 

 (€ 15.211.403,01) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Abschlag für den Jahresverlust  16.300.000,00  15.059.771,00 

Job-Ticket 38.379,64  33.139,98 

Übrige 99.477,18  118.492,03 

 16.437.856,82  15.211.403,01 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offenbach sind ordnungsgemäß in einer Kreditoren-

Offene-Posten-Liste nachgewiesen. Darüber liegen Saldenbestätigungen der Stadt Offenbach 

vor. 

 

Die Stadt Offenbach hat für den voraussichtlichen Verlust 2015 einen Abschlag geleistet. Solan-

ge die Stadtverordnetenversammlung nicht entschieden hat, ob der Verlust für 2015 ausgegli-

chen oder auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, wird der Abschlag als Verbindlichkeit 

gegenüber der Stadt ausgewiesen. 
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Sonstige Verbindlichkeiten € 3.977,72 

 (€ 242.877,56) 

 

 31.12.2015  31.12.2014 
 €  € 

Aus Steuern    

Lohn- und Kirchensteuer 0,00  237.358,48 

 0,00  237.358,48 

Im Rahmen der sozialen Sicherheit    

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung 0,00  0,00 

 0,00  0,00 

Übrige    

Verbindlichkeit gegenüber Mitarbeitern 1.024,05  1.135,11 

Sonstige 2.953,67  4.383,97 

 3.977,72  5.519,08 

 3.977,72  242.877,56 

 

 

Rechnungsabgrenzungsposten € 130.672,50 

 (€ 156.642,50) 

 

Ausgewiesen werden hier Zuwendungen des Sozialamtes für die Einzelintegration behinderter 

Kinder für Januar 2016, die bereits im Dezember 2015 überwiesen worden sind (T€ 131; Vorjahr 

T€ 119). Im Vorjahr wurde zudem die Abgrenzung der Förderung des Netzwerks Elternschule 

(NES) in Höhe von T€ 38 ausgewiesen. 
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Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Umsatzerlöse € 13.627.231,52 

 (€ 12.818.745,88) 

 
2015 2014

€ € € %

Elternbeiträge 5.154.829,00 4.608.404,09 546.425 11,9

Zuweisungen des Landes 3.799.249,59 3.522.101,20 277.148 7,9

Ersatz von Essenskosten 1.872.527,00 1.911.215,00 -38.688 -2,0

Zuschuss Integration Sozialhilfeträger 1.844.520,00 1.757.964,57 86.555 4,9

Personalkostenerstattung Jugendamt 642.625,00 626.952,00 15.673 2,5

Sprachförderung Jugendamt 200.000,00 200.000,00 0 0,0

Zuweisung des Bundes 100.000,00 100.000,00 0 0,0

Europäischer Sozialfonds 0,00 64.906,68 -64.907 -100,0

Klinikum Randzeitenbetreuung 13.480,93 27.202,34 -13.721 -50,4

13.627.231,52 12.818.745,88 808.486 6,3

Veränderung in

 

 

Von den Landeszuweisungen entfallen auf Zuwendungen gemäß § 32 Hessisches Kinder- und 

Jugendhilfegesetzbuch in der durch das Hessische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) geän-

derten Fassung T€ 3.042 (Vorjahr T€ 2.660). 

 

Des Weiteren entfallen auf Zuwendungen aus dem Landesprogramm zur Sprachförderung von 

Kindern im Kindergartenalter T€ 625 (Vorjahr T€ 592) und auf Landesmittel aus dem Programm 

Offensive für Kinderbetreuung Investitions- und Maßnahmenförderung T€ 133 (Vorjahr T€ 133). 

Im Vorjahr entfielen zudem auf zusätzliche Landesförderung für die gemeinsame Betreuung von 

Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen T€ 138. 

 

Die Zuweisungen des öffentlichen Trägers der Sozialhilfe werden für die Integration Behinderter 

gewährt. 

 

Die Sprachförderung des Jugendamts wird als Komplementärfinanzierung zum Landespro-

gramm "Sprachförderung" bewilligt. 
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Sonstige betriebliche Erträge € 774.189,40 

 (€ 842.702,65) 
 

2015 2014 Veränderung in
€ € € %

Fachstelle Bildung 177.197,49 48.449,86 128.747,63 265,7

Zuschüsse Mutterschutz 158.439,96 99.209,02 59.230,94 59,7

Selbstlernzentrum Personalbereitstellung 116.573,92 110.097,03 6.476,89 5,9

Netzwerk Frühe Hilfe Familienhebammen 105.672,82 76.229,95 29.442,87 38,6

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 43.805,84 71.539,44 -27.733,60 -38,8

Klinikum Personalgestellung 43.759,73 43.492,02 267,71 0,6

Zuzahlung Mittagessen 43.136,90 72.129,40 -28.992,50 -40,2

Netzwerk Elternschule 37.560,00 37.118,65 441,35 1,2

Zuschüsse Schwerbehindertenausgleich 37.384,53 40.937,03 -3.552,50 -8,7

Periodenfremde Erträge 2.946,64 71.475,41 -68.528,77 -95,9

Zuschüsse der BA für die Arbeitsplatzneubesetzung
nach dem Altersteilzeitgesetz 0,00 162.160,42 -162.160,42 -100,0

Übrige Erträge 7.711,57 9.864,42 -2.152,85 -21,8

774.189,40 842.702,65 -68.513,25 -8,1

 

 

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 978.003,41 

 (€ 997.110,28) 

 
2015 2014

€ € € %

Speisen und Getränke 771.707,94 793.658,24 -21.950,30 -2,8

Lern- und Beschäftigungsmittel 134.028,96 119.167,28 14.861,68 12,5

Übriges Verbrauchsmaterial 72.266,51 84.284,76 -12.018,25 -14,3

978.003,41 997.110,28 -19.106,87 -1,9

Veränderung in
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Aufwendungen für bezogene Leistungen € 2.232.843,35 

 (€ 2.065.644,08) 

 

€ € € %

Fremdreinigung 1.854.677,95 1.835.171,21 19.506,74 1,1

Fremdleistungen zur Sprachförderung 75.995,37 73.409,69 2.585,68 3,5

Eintrittsgelder, Fahrtkosten, Ausflüge 34.521,46 33.955,39 566,07 1,7

Übrige Fremdleistungen 267.648,57 123.107,79 144.540,78 117,4

2.232.843,35 2.065.644,08 167.199,27 8,1

2015 2014 Veränderung in

 

 

 

Löhne und Gehälter € 16.606.602,35 

 (€ 15.588.624,87) 

 
2015 2014

€ € € %

Gehälter und Beamtenbezüge 16.223.825,11 15.884.431,93 339.393,18 2,1

Veränderung Personalrückstellungen 382.777,24 -295.807,06 678.584,30 o.A.

16.606.602,35 15.588.624,87 1.017.977 6,5

Veränderung in

 

 

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 515 (Vorjahr 495) Mitarbeiter (einschließlich einer Beam-

tin und 47 (Vorjahr 42) Praktikanten) beschäftigt.  

 

 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung € 4.464.230,60 

 (€ 4.394.259,71) 

 
2015 2014

€ € € %

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung 3.121.603,10 3.051.301,56 70.301,54 2,3

Beiträge zur Berufsgenossenschaft 67.279,92 61.246,74 6.033,18 9,9

ZVK-Beiträge 1.272.050,22 1.267.311,39 4.738,83 0,4

Umlage Versorgungskasse für Beamte 1.991,39 11.880,02 -9.888,63 -83,2

Beihilfen 1.305,97 2.520,00 -1.214,03 -48,2

4.464.230,60 4.394.259,71 69.971 1,6

Veränderung in
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Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 
gegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen € 124.482,18 

 (€ 128.255,25) 

 
2015 2014

€ € € %

Immaterielle Vermögensgegenstände 52,00 327,00 -275,00 -84,1

Sachanlagen 98.789,26 95.414,61 3.374,65 3,5

Geringwertige Anlagegüter 25.640,92 32.513,64 -6.872,72 -21,1

124.482,18 128.255,25 -3.773 -2,9

Veränderung in

 

 

Vergleiche auch den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage III, Blatt 10 und 11). 

 

 

Sonstige betriebliche Aufwendungen € 2.128.810,38 

 (€ 2.022.827,07) 

 
2015 2014

€ € € %

Verwaltungskostenbeiträge und  
Personalkostenerstattungen 820.821,50 879.972,93 -59.151,43 -6,7

Zuführung zu Rückstellungen 499.200,00 216.000,00 283.200,00 131,1

Weiterbildung und Supervisionen 253.320,24 309.471,54 -56.151,30 -18,1

Aufwendungen für Unterhaltung, Reparaturen 
und Dienstleistungen 144.325,39 151.670,98 -7.345,59 -4,8

Versicherungsprämien 141.164,39 167.358,73 -26.194,34 -15,7

Prüfungs-, Buchführungs- sowie Rechts- 
und Beratungskosten 103.115,04 102.592,21 522,83 0,5

Abschreibungen und Wertberichtigungen 
auf Forderungen 42.447,44 43.097,01 -649,57 -1,5

Büromaterial 41.877,78 42.380,96 -503,18 -1,2

Leasingkosten Büroeinrichtungen 21.808,43 18.268,03 3.540,40 19,4

Telefonkosten 11.483,80 13.134,81 -1.651,01 -12,6

Übrige Aufwendungen 49.246,37 78.879,87 -29.633,50 -37,6

2.128.810,38 2.022.827,07 105.983 5,2

Veränderung in

 

 

Die Stadt Offenbach am Main hat dem Eigenbetrieb für das Berichtsjahr anteilige Verwaltungs-

kosten (T€ 696; Vorjahr T€ 688) sowie Kosten der Personalgestellung (T€ 98; Vorjahr T€ 96) 

und der Fachberatung (T€ 27; Vorjahr T€ 96) in Rechnung gestellt. Von den Verwaltungskosten 

entfallen u.a. T€ 419 (Vorjahr T€ 412) auf Dienstleistungen des Personalamts, T€ 215 (Vorjahr 

T€ 214) auf Dienstleistungen der Stadtkasse (Annahme der Einnahmen, Buchung, Mahnung 

und Vollstreckung) und T€ 34 (Vorjahr T€ 34) betreffen das Referat Frauenbüro.  
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Im Posten Prüfungs-, Buchführungs- sowie Rechts- und Beratungskosten sind überwiegend für 

Leistungen der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH im Rahmen der Geschäftsbesorgung 

(T€ 74; Vorjahr T€ 74) und für die Erstellung, Veröffentlichung und Prüfung des Jahresabschlus-

ses (T€ 20; Vorjahr T€ 27) ausgewiesen. 

 

 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 0,00 

 (€ 10.000,00) 

 

Die Drohverlustrückstellung “Rückzahlung Sprachförderung“ war im Vorjahr auf eine geschätzte 

Restlaufzeit von zwei Jahren abgezinst worden.  

 

 

 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 33.789,00 

 (€ 38.869,31) 

 

Zinsen in Höhe von T€ 34 (Vorjahr: T€ 39) betreffen die Aufzinsung von Rückstellungen. 

 

 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € -12.167.340,35 

 (€ -11.564.142,04) 

 

Ohne Anmerkungen. 

 

 

Sonstige Steuern € 444,00 

 (€ 444,00) 

 

Die sonstigen Steuern betreffen Kfz-Steuern. 

 

 

Jahresverlust € -12.167.784,35 

 (€ -11.564.586,04) 
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Tabellarische Übersicht 
über die 

rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Eigenbetriebs 

Kindertagesstätten Offenbach, 
Offenbach am Main 

 

 

Name: Kindertagesstätten Offenbach (§ 2 der Betriebssatzung) 

 

Rechtsform:  Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main 

 

Der Eigenbetrieb ist ein organisatorisch, verwaltungstech-

nisch und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches 

Unternehmen der Stadt Offenbach am Main ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit. 

 

Sitz: Offenbach am Main 

 

Wirtschaftsjahr: Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr (§ 14 der Betriebs-

satzung). 

 

Gegenstand des Eigenbetriebs: Zweck des Eigenbetriebs sind nach § 1 Abs. 2 bis 6 der Be-

triebssatzung die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplät-

zen in Einrichtungen, insbesondere die Bereitstellung von 

Kindertagesstättenplätzen und Hortplätzen sowie Betreu-

ungsplätze für Kinder zwischen null und drei Jahren, die um-

fassende Durchführung aller Aufgaben im Rahmen der Be-

reitstellung von Dienstleistungen zur Kindertagesbetreuung, 

insbesondere die Bereitstellung von Räumen und Flächen, 

deren Instandhaltung und Wartung sowie die pädagogische 

Betreuung von Kindern während des Tages, darüber hinaus 

die Bereitstellung weiterer flexibler Tagesbetreuungsange-

bote für Kinder und Jugendliche. 

 

Im Übrigen kann der Eigenbetrieb gemäß § 1 Abs. 7 der Be-

triebssatzung alle seinen Betriebszweck fördernden und 

wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte be-

treiben.  
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Organe: Organe des Eigenbetriebs sind: 

 - Stadtverordnetenversammlung, 

- Magistrat, 

- Betriebskommission, 

- Betriebsleitung. 

 

Stadtverordneten- 

versammlung: 

 

 

 

Der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ des 

Eigenbetriebs obliegen insbesondere Grundsatzentschei-

dungen, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirt-

schaftlich geleitet werden soll (§ 5 Nr. 1 - 13 EigBGes, § 4 

der Betriebssatzung). 

  

Magistrat: Der Magistrat hat dafür zu sorgen, dass die Verwaltung und 

Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs mit den Planungen 

und Zielen der Stadt in Einklang stehen (§ 8 EigBGes, § 6 

der Betriebssatzung). 

  

Betriebskommission: Aufgabe der Betriebskommission ist insbesondere die 

Überwachung der Betriebsleitung sowie die Beschlussvorbe-

reitung für die Stadtverordnetenversammlung (§ 7 EigBGes, 

§ 8 der Betriebssatzung).  

  

Betriebsleitung: Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter und ei-

ner stellvertretenden Betriebsleiterin. 

 

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Be-

triebsführung (§ 4 Abs. 1 EigBGes, § 3 der Betriebssat-

zung).  

 

Betriebsleiter ist Herr Hermann Dorenburg. 

Stellvertretende Betriebsleiterin ist Frau Claudia Kaufmann-

Reis. 
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Jahresabschluss 

und Lagebericht: 

 

Gemäß § 22 EigBGes hat der Eigenbetrieb den Jahresab-

schluss nach den Rechnungslegungsvorschriften für große 

Kapitalgesellschaften aufzustellen. 

 

Gemäß § 26 EigBGes hat der Eigenbetrieb einen Lagebe-

richt aufzustellen. 

 

Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes sind der Jahresabschluss und 

der Lagebericht von einem durch die Gemeindevertretung zu 

bestimmenden Abschlussprüfer nach den für große Kapital-

gesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches 

des Handelsgesetzbuches zu prüfen, soweit sich aus die-

sem Gesetz oder einer hierzu ergangenen Rechtsverord-

nung nichts anderes ergibt. 

 

Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit 

der Geschäftsführung; dabei ist zu untersuchen, ob zweck-

mäßig und wirtschaftlich verfahren wurde. Über die Prüfung 

ist schriftlich in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 

Nr. 2 HGrG zu berichten.  
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG 

 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 

 

 

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftleitung sowie individualisierte  

Offenlegung der Organbezüge 

 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 

Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 

Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 

die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-

nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?  

 

 Die Organe des Eigenbetriebs sind die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat, die 

Betriebsleitung und die Betriebskommission.  

 

 Grundlage der Satzung ist das Eigenbetriebsgesetz Hessen (EigBGes).  

 

 In der Hessischen Gemeindeverordnung ist eine Geschäftsordnung nicht zwingend vorge-

schrieben. Es findet allerdings für die Betriebskommission die Kommissionsordnung der 

Stadt Offenbach am Main Anwendung. Eine Geschäftsordnung für die Betriebsleitung be-

steht. 

 

 Ein Geschäftsverteilungsplan existiert in Form eines Organigramms. 
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Die folgende Tabelle zeigt die eingerichteten Organe sowie die ihnen zugewiesenen Auf-

gaben: 

 

Stadtverordneten- 

versammlung: 

 

Erfüllung der in § 5 EigBGes zwingend vorgeschriebenen Aufga-

ben, insbesondere: 

- Erlass und Änderung der Satzung, 

- Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 

- Feststellung des Jahresabschlusses, 

- Bestellung des Abschlussprüfers. 

  

 

Magistrat: Erfüllung der Aufgaben gemäß § 8 EigBGes, insbesondere: 

- Überprüfung auf Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der Be-

triebskommission, 

- Überwachung der Aufgabenerfüllung der Betriebskommission, 

- Erstellung der Geschäftsordnung / Kommissionsordnung für 

die Betriebskommission. 

  

Betriebskommissi-

on: 

Erfüllung der Aufgaben gemäß § 7 EigBGes, insbesondere: 

- Überwachung der Betriebsleitung und Vorbereitung der Be-

schlüsse für die Stadtverordnetenversammlung, 

- Stellungnahme zum Wirtschaftsplan, 

- Genehmigung von Geschäften aller Art im Rahmen des Wirt-

schaftsplans, deren Werte 100 % des Stammkapitals über-

steigen, 

- Verfügung über wesentliche Vermögensgegenstände, soweit 

sie nicht wegen des Wertes oder durch Satzung der Stadtver-

ordnetenversammlung zugewiesen sind, 

- Vorschlag des Prüfers für den Jahresabschluss, 

- Stellungnahme zum Jahresabschluss, zum Lagebericht und 

zum Vorschlag für die Gewinnverwendung, 

- Zustimmung zu Verträgen von größerer Bedeutung, 

- Verzicht auf Forderung und Stundung von Zahlungsverpflich-

tungen nach Maßgabe der Satzung. 
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Betriebsleitung: Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 EigBGes und der Satzung des 

Eigenbetriebs, insbesondere: 

- Leitung des Eigenbetriebs auf Grund der Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung und der Betriebskommission in 

eigener Zuständigkeit und Verantwortung, 

- Aufstellen des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses, des 

Anlagennachweises und des Lageberichts, 

- wirtschaftliche und sparsame Führung des Eigenbetriebs, 

- Berichtspflicht gegenüber der Betriebskommission über alle 

wesentlichen Angelegenheiten des Eigenbetriebs, 

- Vorbereitung der Beschlüsse der Betriebskommission. 

 

 Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. 

 
b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 

Niederschriften hierüber erstellt?  

 

 Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen der Betriebskommission statt. Niederschriften über 

die Sitzungen wurden erstellt und liegen mir vor. 

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

 

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre-

mien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG tätig. 

 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-

dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, 

erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-

gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?  

 

 Eine individualisierte und detaillierte Darstellung, wie sie durch das Vorstandsvergütungs-

Offenlegungsgesetz von börsennotierten Aktiengesellschaften gefordert wird, ist im Jah-

resabschluss des Eigenbetriebs nicht enthalten.  
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 Es wird bezüglich der Vergütung der Betriebsleitung zulässigerweise von der Schutzklau-

sel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Ihre Leistungen für den Eigenbetrieb wer-

den von der Stadt im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags abgerechnet. Darüber hin-

aus erhält er keine Vergütung. 

 

 Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten im Wirtschaftsjahr 2015 keine Vergütun-

gen. 

 

 

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 

 

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnis-

se ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 

 Ein Organisationsplan / Organigramm liegt vor, der den Bedürfnissen des Unternehmens 

entspricht und nach dem verfahren wird; der Organisationsplan wird regelmäßig überar-

beitet und angepasst. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 

wird? 

 

Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine Anhaltspunkte hierfür bekannt geworden. 

 

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert?  

 

Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen hauptsächlich in Maßnahmen der 

Funktionstrennung und in der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. 
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Daneben erhalten alle Mitarbeiter des Eigenbetriebs ein Merkblatt zur Korruptionsvermei-

dung (Verwaltungs- und Dienstanordnung (VDO) zur Annahme von Geschenken und Be-

lohnungen). 

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-

prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-

ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht 

eingehalten werden?  

 

 Für wesentliche Entscheidungsprozesse sind geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisun-

gen vorhanden: Auftragsabwicklung und Zahlungsverkehr sind in Dienstanweisungen ge-

regelt. Regelungen zu Personalangelegenheiten (Einstellung, Höhergruppierung, Entlas-

sung) finden sich in der Betriebssatzung. Arbeitszeiten, Entlohnung etc. sind in den Tarif- 

und in den Arbeitsverträgen geregelt. Die Aufgaben und Einbindung der Betriebskommis-

sion in wesentliche Entscheidungsprozesse ergeben sich aus der Betriebssatzung.  

 

Anhaltspunkte, dass diese Richtlinien und Arbeitsanweisungen nicht eingehalten werden, 

haben sich im Rahmen meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-

tung, EDV)?  

 

Ja, es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentenverwaltung. 
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling  

 
a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-

bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den 

Bedürfnissen des Unternehmens? 

 

 Das Planungswesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Betriebes ausgestaltet. Ent-

sprechend § 4 und §§ 15 bis 18 EigBGes Hessen erstellt die Betriebsleitung einen Wirt-

schaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht. Darüber 

hinaus wird ein fünfjähriger Finanzplan erstellt, der dem Wirtschaftsplan als Anlage beige-

fügt wird (§ 19 EigBGes).  

 

 Zu beachtende Regelungen werden eingehalten. 

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 

 Ja, größere Abweichungen vom Wirtschaftsplan werden bei der Erstellung der Quartals-

berichte und des Jahresabschlusses auf ihre Ursachen hin untersucht. 

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 

besonderen Anforderungen des Unternehmens?  

 

Das Rechnungswesen wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen 

Buchführung von der SOH GmbH als Dienstleister geführt. 

Die ESO Stadtservice GmbH als Subunternehmer der SOH GmbH bedient sich dabei indi-

rekt über die EVO der Hard- und Software sowie der Rechenzentrumsdienstleistungen der 

MVV Energie AG, Mannheim. Dabei wird ein Netzwerk betrieben, auf dem die Daten onli-

ne verarbeitet werden.  

  

 Die Personalabrechnung erfolgt mit dem Programm LOGA der ekom 21 GmbH, Gießen, 

durch die Stadtverwaltung der Stadt Offenbach am Main.  

 

 Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder anerkannte Regeln konnte ich im Rah-

men meiner Prüfung nicht feststellen.  
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-

kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?  

 

Das Liquiditätsmanagement wird von der Betriebsleitung in Abstimmung mit der Kämmerei 

der Stadt Offenbach am Main verantwortet. Es besteht jederzeit Liquiditätssicherheit über 

den Haushalt der Stadt bzw. die Stadtkasse und entsprechend kurzfristig mögliche Mittel-

zuweisungen. 

 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 

worden sind?  

 

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht. 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 

durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-

nah und effektiv eingezogen werden? 

 

 Die Elternentgelte werden grundsätzlich monatlich durch die Stadtkasse, die auch die 

Personenkonten führt, eingezogen. Die Anforderung und Zahlungsüberwachung von Zu-

schüssen und Zuweisungen erfolgt zeitnah durch die Verwaltung der Einrichtungen in Ab-

stimmung mit der Finanzbuchhaltung.  

 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 

es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

 Das Controlling besteht vor allem aus der Auswertung der Kostenrechnung zur Einhaltung 

der Budgets der einzelnen Einrichtungen und zur Erstellung der Quartalsberichte. Organi-

satorisch ist das Controlling auf Ebene der Betriebsleitung angesiedelt.  

 

 Der Größe und Art der Tätigkeit des Eigenbetriebs nach ist sichergestellt, dass alle Ge-

schäftsbereiche durch das Controlling abgedeckt sind. 
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h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 

der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 

besteht?  

 

 Entfällt. Der Eigenbetrieb besitzt keine Tochterunternehmen oder Beteiligungen. 

 

 

4. Risikofrüherkennungssystem  

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können? 

 

 Durch das bestehende Planungswesen und die laufende Plan-Ist-Kontrolle ist weitgehend 

sichergestellt, dass die Betriebsleitung Risiken rechtzeitig erkennt. Ein explizites Risiko-

früherkennungssystem i.S.v. § 91 Abs. 2 AktG ist nicht eingerichtet. Bestandsgefährdende 

Risiken sind durch den gesetzlichen Auftrag und die Verlustübernahmen durch die Stadt 

Offenbach am Main weitgehend ausgeschlossen. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

 

Die Maßnahmen erscheinen ihrem Zweck entsprechend geeignet und ausreichend. An-

haltspunkte, die gegen die tatsächliche Durchführung dieser Maßnahmen sprechen, ha-

ben sich im Rahmen meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

 

 Soweit ich prüfte, ist eine ausreichende Dokumentation der praktizierten Risikofrüherken-

nung gegeben. Die Beachtung und Durchführung der Maßnahmen zur Abwehr bestands-

gefährdender Risiken wird durch die Betriebsleitung sichergestellt. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-

stimmt und angepasst?  

 

Aufgrund der homogenen Geschäftstätigkeit tragen die regelmäßigen, zeitnahen be-

triebswirtschaftlichen Auswertungen den Anforderungen einer kontinuierlichen und syste-

matischen Abstimmung ausreichend Rechnung. 

 

 

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

 

 

 Derartige Finanzinstrumente werden bei dem Eigenbetrieb nach eigenen Angaben, zu 

denen ich keine gegenteiligen Feststellungen getroffen habe, nicht eingesetzt. Die Beant-

wortung der Fragen dieses Fragenkreises kann somit entfallen. 

 

 

6. Interne Revision  

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Re-

vision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 

durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 

 Eine interne Revision ist nicht als eigenständige Stelle beim Eigenbetrieb eingerichtet. Das 

Revisionsamt der Stadt Offenbach führt nach eigenem Ermessen Überprüfungen durch. 

Auf Anforderung der Betriebsleitung führt das Revisionsamt auch Sonderprüfungen durch. 

  

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

 

 Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht insbesondere dann nicht, wenn die interne 

Revision durch eine externe Stelle wahrgenommen wird. Die Rechnungsprüfer/Revisoren 

sind Angestellte der Stadt Offenbach und gehören nicht zum 

 Personalstamm des Eigenbetriebs. 
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-

revision im Wirtschaftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinba-

re Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt 

sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berich-

tet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?  

 

 Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte sind regelmäßig die Prüfung der Verwendungsnach-

weise für die Zuweisungen des Landes, insbesondere die Sprachförderung, weiter die 

veranlassten Prüfungen der Betriebskostenzuschüsse sowie die Beitragsabrechnungen 

unter Berücksichtigung der von der Stadt zu tragenden Elternentlastungsbeiträge. 

 

 Über Korruptionsprävention wurde bislang noch nicht berichtet. 

 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt?  

 

Nein, eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden. 

 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich?  

 

Die Interne Revision/Konzernrevision hat keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt. 

 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzern-

revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 

Entfällt. 
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 

 

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,  

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden  

Beschlüssen des Überwachungsorgans  

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-

organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 

worden ist?  

 

 Anhaltspunkte dafür, dass bestehende Zustimmungserfordernisse von der Betriebsleitung 

nicht beachtet wurden, haben sich bei Durchführung meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

 

Nach meinen Feststellungen im Rahmen der Prüfung wurden im abgelaufenen Wirt-

schaftsjahr keine Kredite an die Betriebsleitung oder an Mitglieder des Überwachungsor-

gans vergeben. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 

ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 

worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

 

Anhaltspunkte für den Abschluss artverwandter Geschäfte zur Umgehung bestehender 

Zustimmungserfordernisse haben sich bei Durchführung meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 

Überwachungsorgans übereinstimmen?  

 

Nach meinen Feststellungen im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte 

ergeben, dass Geschäfte oder Maßnahmen vorgenommen wurden, die gegen Gesetz, 

Satzung, bindende Beschlüsse des Überwachungsorgans oder sonstige Vorgaben ver-

stoßen hätten. 
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8. Durchführung von Investitionen  

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate-

rielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-

tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

 

Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen geplant und / oder durchge-

führt. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 

nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermög-

lichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?  

 

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend  

überwacht und Abweichungen untersucht?  

 

Entfällt. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

 

Wesentliche Überschreitungen haben sich nicht ergeben. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?  

 

Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine derartigen Anhaltspunkte bekannt geworden. 
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9. Vergaberegelungen  

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, 

VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 

Eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen sind mir im Rahmen meiner Prüfung nicht 

bekannt geworden.  

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

 

Generell werden Konkurrenzangebote eingeholt, um ein Urteil über die Angemessenheit 

des Preises zu ermöglichen. 

 

 

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan  

 
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?  

 

 Ja. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen der Betriebskommission statt. 

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-

nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?  

 

Die Berichte vermitteln insgesamt einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage 

des Eigenbetriebs.  

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-

che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?  

 

Durch regelmäßige Gespräche und Sitzungen werden die Überwachungsorgane ange-

messen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet.  
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Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle 

sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind mir bei meiner 

Prüfung nicht bekannt geworden. 

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

 

Besondere Berichterstattungen wurden im Berichtsjahr nicht angefordert. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 

unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

 

Nein, derartige Anhaltspunkte liegen nicht vor. 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-

örtert? 

 

Eine solche Versicherung ist nicht abgeschlossen. Die Betriebsleitung ist auskunftsge-

mäß über die Stadt Offenbach versichert. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-

organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 

worden?  

 

Derartige Interessenkonflikte sind auskunftsgemäß nicht gemeldet worden. Im Rahmen 

meiner Prüfung sind mir keine dem Überwachungsorgan offenlegungspflichtigen Interes-

senkonflikte der Betriebsleitung oder der Mitglieder des Überwachungsorgans bekannt 

geworden. 
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Vermögens- und Finanzlage  

 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven  

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?  

 

Nein, dies ist nicht der Fall. 

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?  

 

Nein. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 

bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-

genstände wesentlich beeinflusst wird? 

 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 

 

12. Finanzierung  

 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-

sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-

verpflichtungen finanziert werden?  

   

Bezüglich der Kapitalstruktur verweise ich auf den Hauptteil meines Prüfberichts.  

 

Es wird ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Aufgrund der Stellung des Eigenbe-

triebs als Träger öffentlicher Pflichtaufgaben sowie der Verpflichtung der Stadt Offen-

bach am Main, entsprechende Verluste auszugleichen, ist der Eigenbetrieb selbst nur 

begrenzt wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt. 

 

Am Abschlussstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen. 

 



Anlage VIII 
Blatt 16 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-

aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

 

 Entfällt, da kein Konzern vorliegt. 

 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 

der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-

bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

 

Zuschüsse sind im Anhang unter den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen  

Erträgen genannt.  

 

Anhaltspunkte, dass der Eigenbetrieb Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht 

beachtet hat, sind mir im Rahmen meiner Prüfung nicht bekannt geworden. 

 

 

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-

tung?  

 

Durch die besondere Aufgabenstellung des Eigenbetriebs und die Verpflichtung der Stadt  

Offenbach zur Verlustdeckung bestehen - selbst wenn Verluste entstehen - keine Finan-

zierungsprobleme. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

 

 Im Berichtsjahr wird ein Jahresverlust ausgewiesen. 
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Ertragslage  

 
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?  

 

Entfällt. Mehrere Segmente liegen nicht vor. 

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

 

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-

ziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

 

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen meiner Prüfung nicht ergeben. 

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

 

Entfällt, da der Eigenbetrieb nicht konzessionsabgabepflichtig ist. 

 

 

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen  

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-

tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?  

 

Einzelne verlustbringende Geschäfte im Berichtszeitraum sind mir bei meiner Prüfung 

nicht bekannt geworden. 
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b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 

Maßnahmen handelt es sich?  

 

Entfällt.  

 

 

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur  

Verbesserung der Ertragslage  

 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?  

 

Der Betrieb kommunaler Kindertagesstätten ist ohne Betriebskostenzuschüsse defizitär. 

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24. Oktober 2012 wurde die durch 

die Stadt Offenbach bis einschließlich des 1. Halbjahres 2012 ausgeübte Praxis der Fi-

nanzierung des Eigenbetriebs über Betriebskostenzuschüsse aufgehoben. Mit Beginn 

des 2. Halbjahres 2012 wurde die Finanzierung des Eigenbetriebs auf die Form der Ver-

lustabdeckung umgestellt.  

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 

Unternehmens zu verbessern? 

 

Maßnahmen zur Kostenüberwachung und –begrenzung werden laufend durchgeführt.  

 



Anlage IX 

 



Anlage IX 

 

 


